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Yolksabstimmung vom 3. Dezember 1978 

Erläuterungen des Bundesrates 

1 Müchwirtschaftsbeschluss 1977 

Mvlit dem Milchwirtschaftsbeschluss Eindammung der Milchproduktion ge- 
1977 haben die eigenossischen Rate für troffen. Weil dagegen das Referendum 
weitere 10 Jahre besondere Massnah- ergriRen wurde, hat nun das Volk ab- 
men zur Verwertung der Milch und zur zustimmen. 

29,O Mio q 

Dauermilqhwaren 

Joghurt 
0,55Mioq 

1,9 O/o 

Butter 
12.8 Mio q 5,15 Mio q 
44,170 

Milch, Butter, Kuse, Joghurt, Rahm. . . . . dre jahrlich abgelieferte Mfl~hmenge 
gelangt in vie[falliger Art zum Kansurnenten. 



DIE MLLCHPRODUKTIOh' DARF 
MCHT UNBEGRENZT ANSTEIGEN 

Wegen des Klimas und weil viele land- 
wirtschaftliche Regionen so hoch g e  
legen sind, dass kein Ackerbau möglich 
ist, muss ein grosser Teil unserer Bau- 
ern hauptsachlich Milch produzieren. 
Zudem ist das Milchgeld für viele 
Bauernfamilien die einzige regelmäs- 
sige Einnahme. Wie in allen andern 
Industriestaaten kommt aber die land- 
wirtschaftlich~ Produktion teuer zu 
stehen.Die meisten Milchprodukte kön- 
nen nicht so teuer verkauft werden, 
dass die tatsächlichen Kosten gedeckt 
sind. Damit die Bauern dennoch auf 
einen angemessenen Verdienst kom- 
men, ohne dass die Konsumenten zu 
viel bezahlen mhsen, leistet der Bund 
seit Jahren erhebliche Beiträge an die 
Milchvenvertung. Auf diese Weise för- 
dert er auch den EXp+rt von Milch- 
produkten. Der Bund trifft aber auch 
Massnahmen, damit die MiIchproduk- 
tion Ncht übermassig ansteigt. So hat 
der Bundesrat jahrlich die Milch- 
menge (Basismilchmenge) festgelegt, 
die grundsätdich zum vollen Preis über- 
nommen wurde (Globalkontingentie- 
mng). Lieierten die Produzenten ge- 
samthaft mehr Milch ab, so wurde 
allen für jeden Liter zu viel abgelie 
ferte Milch ein bestimmter Betrag vom 
Milchgeld abgezogen. 

Trotz dieser Massnahmen stieg die 
Milchproduktion in den letzten Jahren 
weiter an. Der Bund traf deshalb - be- 
sonders auch wegen der kritischen Lage 
der Bundesfinamn - auf den 1. Mai 
1977 eine wirksamere ubergangsrege- 
lung und setzte für jeden einzelnen Pro- 
duzenten die Michmenge fest, fur die 
er den vollen Preis erhalt (Einzelkon- 
tingentierung). Diese Massnahme ist 
zwar schwer durchzuführen. Der Bund 
sah sich aber dazu gezwungen, weil die 
Globalkontingentierung zur Eidam- 

mung der Milchproduktion nicht g& 
nügte. 

WAS BRINGT DER MILCHWIRT- 
SCHAFTSBESCHLUSS 19772 

Der Milchwirtschaftsbeschluss 1977, 
uber den nun abgestimmt wird, stellt 
namhafte Mittel fur die Beitrage des 
Bundes an die Milchvenvertung zur 
Verfugung. Im weitern sieht der Be- 
sehluss Massnahmen vor, damit mog- 
lichst viele inlhdische Milchprodukte 
von guter Qualität verkauft werdenlc6n- 
nen. Allerdings diirfen die Aufwen- 
dungen des Bundes fur diese Massnah- 
men nicht zu stark anwachsen. Das be- 
deutet, dass die Milcheinlieferungen ein 
gewisses Mars Ncht ribersteigen durfen. 
Daher bringt der Besehlws die rechtliche 
Grundlage zur Weiferfühiung der Eimel- 
kontingentierung. 
Sollten die Milcheinlieferungen abneh- 
men, so kann der Bundesrat jederzelt 
die EirueIkontingentiening aufheben 
und zu einer Globalkontingentierung 
zurückkehren. 

Was heisst 
Emzelkontingentimg? ' 

Der Bund teilt die Basismilch- 
menge auf die einzelnen Milch- 
produzenten auf, das heisst, er 
bestimmt, wieviel Milch jeder 
zum vollen Preis abiiefern darf. 
Bei der Festsetzung der Einzel- 
kontingente ist - neben den irü- 
heren Milchlieferungen - nach 
dem Milchwirtschaftsbeschluss 
1977 nun auch die Betriebs- 
flache massgebend. Liefert der 
Milchproduzent mehr Milch ab, 
als ihm zugeteilt wurde, so wird 
ihm fur jedes Kilogramm Zu viel 
gelieferte Milch ein erheblicher 
~ h z u g  vom Milchgeld gemacht. 

Einwände 

Für die Gegner des Milchwirtsehafts- 
beschlusses 1977 bedeutet es eine unan- 
nehmbare Einschränkung der unterneh- 
merischen Freiheit des Bauern, wenn der 
Bund jedem Betrieb vorschreibt, wieviel 
Milch er produzieren darf. 
Sie erklaren auch, die Eimelkontingen- 
tierung gefährde vor allem die Bauern 
in den Berg- und Hugelgebieten und sei 
ungerecht, weil sie die schwierigen Be- 
wirtschafrungsverhdtnisse in diesen Ge- 
bieten zu wenig bei'ilcksichtige. 
Die Gegner bekampfen den Milchwirt- 
schaftsbeschiuss zudem, weil ihrer An- 
sicht nach der Bund die Futtermittel- 
einfuhr strenger regeln sollte. Nur dank 
der emgefuhrten Futtermittel sei es vie- 
len Bauern moglich, mehr Vieh zu hal- 
ten, als sie aus eigenen1 Boden ernähren 
könnten. Auch dies trage dazu bei, 
dass zu viel Milch produziert wird. 

Die AuRasning von Bundesrat und Bun- 
desversammlung 

Bundesrat und Bundesversammlung be- 
trachten eine gewisse Lenkung und 

Drlmpfung der Milchproduktion d s  
unbedingt notig, wenn die Bundesbei- 
träge nicht ubermässig ansteigen sollen. 
Die Eimelkontingentierung stellt das 
Gegenstock zum staatlich garantierten 
Milchgrundpreis dar. Sie ist zudem 
gerechter: Der Produzent, der sich an 
sein Kontingent halt, muss nicht mehr 
dafür büsseo, dass andere zuviel Milch 
abliefern. Die grosscn landwirtschaft- 
lichen Organisauonen haben deshalb - 
wenn auch mit gewissen Vorbehalten - 
die neue Ordnung b e f i o r t e t .  

Der Milchwirtschaftsbeschluss 1977 
tragt auch den Interessen der Produ- 
zenten in Berg- und Hugelgebieten 
Rechnung. Sie werden bei der Bemes- 
sung der Kontingente berücksichtigt. 

Dm Bundesrat teilt die Ansicht, dass 
die Verwendung der Puttermittel 
strenger geregelt werden soll, um auch 
auf diesem Wege der uberproduktion 
von Milch entgegenzuwirken. Er hat 
deshalb der Bundesversammlung gleich- 
zeitig mit dem Milchwirtschaftsbe- 
schluss 1977 eine Änderung des Land- 
wirtschaftsgesetzes iorgeschlagen. 
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2 Tierschutzgesetz 

WIE KAM ESZU DlESEM GESETZ? Strenpere dnforderun.61i werden auch 

Tierschutz ist heute wichtiger dem je. 
Auch in unserem Land ist tn den letzten 
Jahrzehnten die Massentierhaltung auf- 
gekommen, die wissenschaftlichen Tier- 
versuche habep stark zugenommen und 
die Zahl der Privaten, die exotische 
Tiere halten, wird immer grösser. 
Diese Entwicklung hat zu zahlrei- 
chen Problemen gefuhrt, die dringend 
einer umfassenden Regelung bedürfen. 
Mehrere Kantone kennen nun aber 
keine oder nur ungenügende Vorschrif- 
ten über den Tierschutz. Volk und 

. 
an den Transport von Tieren gestellt. 
Dqs Schlachten von Sauaetieren ohne 
Betäabung vor dem Blqtentzug (das 
Scfiachtenj bleibt verboten. Der Bundes- 
rat kann ferner Vorschriften iiber die 
Eie- und Qurchfuhr von Tieren erlassen. 
Dies ermögiicht es, beispielsweise die 
Einfuhr von Pelzen von Robbenbabies 
zu verbieten. 
Kernpunkre des Gesetzes und zugleich 
die umstrittenen Bestimmungen sind 
die Vorschriften über die Tierhaltung 
und über Tierversuche. 

Stände haben im Jahre 1973 deshalb 
mit grossem Mehr dem neuen Ver- 
fassunprsartikel über den Tierschutz DIE STRITTIGEN PUNKTE 

ZugestiIiimt und damit dem Bund den 1. Dunkeihaltune und KäEebatterien . - - 
Auftrag erteilt, ein modernes Tier- 
schutzgesetz zu schaffen. ~ ~ ~ d ~ ~ t  In industriellen Mastbetrieben werden 
und Bupdesversammlung haben diesen Kalber und Schweine oft Dunkeln 
Auftrag mit Qem vorliegenden Gesetz gehalten, sie sich so Weniger be- 
erfüllt. Dagegen ist nun aber das Refe- wegen uqd daher weniger fressen. 
rendum ergriffen worden, so dass das Durch Dilnkelhaltuiig ist es also mag- 
Volk daruher ahzustinmen hat. lich, mit gleich viel Futter mehr Fleisch 

zu nrodurieren 

WAS BRINGT DAS GESETZ? 

Die meisten Vorschriften des Gesetzes 
regeln das Verhalten des Menschen 
gegenüber dem Tier. Um der Tierquä- 
lerei entgegewwirken, sind künftig 
beispiclswcisc Bewilligungen notig für 
- Tierhandluqgen und Kleinzoos 
- das Werben mit Tieren 
- das qalten von Tieren, die besondere 

Anspniche an die Hege stellen wie 
Affen, Krokodile usw. 

- - ----, 
Der Bunqesrat betrachtet diese Hal- 
tungsart als tterquiilerisch und er wird 
sie, gestützt auf das vorliegende Tier- 
schutzgesetz, verbieten. 
Ähnliche Probleme gibt es in der Ge- 
j?ü~e2ha/tupg. Die heute weit verbreite- 
ten Kafighatterien gestattenzwar, ratio- 
nell und b p g  Eier zu produzieren, sind 
jedoch alles andere als tierfreundlich. 
Der Bundprat kann hier nun Abhilfe 
schaffen. Fr wird tierquklerische Hat- 
tungsformen verhieten. Den Produzen- 

Wo Massenfierhalfsrng I@ ~ierqucilerii führt, wVd der Bundesrat inrkiinftig 
eiwchreiten, 

ten SOU jedoch eine angemessene Frist 2. Tierversuche 
eingerZumt werden, damit sie ihre Be- 
triebe anpassen k b e n .  Bevor ein Arzneimittel in den Handel 

kommen darf, wird es im Tierversuch 
auf Wirksamkeit und Unschtidlichkeit 
geprüft. Niemand wäre damit einver- 
standen. dass Medikamente, deren 

Die Gegner des Gesetzes wollen, 
dass bestimmte Haltungsatten 
direkt durch das Gesetz verboten 
werden. 
Befhvarter und Gegner haben 
das gleiche Ziel; beide wollen das 
Tier besser schützen. Die von der 
Bundesversammlung vorge- 
schlagene Lösung hat aber den 
Vorteil, dass der Bundesrat neuen 
Erke~tniSSen im Bereiche des 
Tierschutzes rasch Rechnung 
tragen kann, weil dazu keine 
zeitraubende Gesetzesrevision 
notig ist. 

Wikung man noch nicht genau kennt, 
arn Menschen ansprobiert werden. Das 
neue Gesetz verbietet die Tierversuche 
nicht, es schützt aber das Tier im Ver- 
gleich zu heute wesentlich besser: 

- Eiigtiffe, die dem Tier Schmerzen 
bweiten, es ängstigen oder es in 
seinem Angemeinbefinden beein- 
trächtigen, diirfen nur mit einer 
kantonalen Bewilligung durchge- 
führt werden. SolcheBewilligungen 
werden nur fur genau umschrie- 
bene wissenschaftliche Zwecke er- 
teilt. Die Kantone sind verpflichtet, 
Kommissionen zu schaffen, welche 
die Versuchstiere beobachten und 
die Versuche Überwachen. 



Viele Gegner des Geaetzes lehnen diese 
Losung ab. Sie sind der Ansicht, man 
könqe auf den grössten Teil der Tier- 
versuche verzichten und sollte sie daher 
durch das Tierschutzgesetz noch stärker 
einschranken oder sogar ganz verbieten. 

Bundesrat und Bundeswrsammlwg.. . 
. . . haben sich für das vorliegende Tier- 
schutzgesetz ausgesprochen, weil sie es 

fur eine vernunftige und praktikable Ld- 
sung halten. Es gestattet, tierqualeri+che 
Haltungsarten tuverbietenundschr$nkt 
Tierversuche auf das absolut Notwen- 
dige ein. Ohne dieses Gesetz wiirde die 
heutige Situation, die allgemein als un- 
befriedigend erachtet wird, auf Jahre 
hinaus andauern. Dies kann niemand 
wünschen, selbst die Gegner nicht.'de- 
nen das vorliegende Gesetz zu wenig 
weit geht. 

3 Schaffung einer Sicherheitspolizei des Bundes 

D ~ S  vorliegende Gesetz sieht vor, aus WORUM GEHT ES? 
Teilen der kantonalen Polizeikorps eine 
Polizeitruppe zu bilden, die dem Bund Der internationale Terror hat auch vor 

für seine Sicherheitsaufgaben zur Ver- den Grenzen unseres Landes nicht halt- 

fUgung steht. Gegen dieses Gesetz ist gemacht. Geiselnahmen. Bombenan- 

das Referendum ergriffen worden, so schldge, Eirtführungen konnen sich 

dass nun das Volk zu entscheiden hat. jedeizeit auch bei uns ereignen und 
Massnahmen erfordern, für welche die 

Zu den Sicherheifsaufg<~ben des 
Birndes gehöre11 narnenrlich 

- der SchutzvonFlugplätzenund 
Flugzeugen vor Attentaten 

- der Schutz auslhndischer Bot- 
schaften in der Schweiz 

- der Schutz internationaler 
Organisat~onen und der Kon- 
feremteilnehmer in der 
Schweiz 

- der Schutz ausldndischer 
Staatsmanner bei offiziellen 
Besuchen in unserem Lande 

- der Schutz eidgenössischer Be- 
horden und Gebiude 

- die Sicherstellung der öffent- 
lichen Ordnung. Dies ist zwar 
in eister Linie eine Aufgabe 
der Kantone. Kommt es aber 
zu Störungen von so grossem 
Ausmass, dass die Kantonsbe- 
horden die Lage nicht mehr 
meistern konnen, ist der Bund 
zum Eingreifen verpflichtet. 

Mittel eines einzelnen betroffenen Kan- 
tons nicht ausreichen. Es ist deshalb 
notwendig, zum Schutz des Bürgers 
rechtzeitig Vorkehren zu treffen. 

DIE HEUTIGE SITUATION UND 
IHRE NACHTEILE 

Sowohl für die besondern Schutz- und 
Bewachungsaufgaben als auch für die 
Sicherstellung der Mentlichen Ordnung 
hat der Bund heute nur zwei Möglich- 
keiten: 

1. Der Bundesrat kann bei den Kantonen 
um die erforderlichen Polizeikräfte 
nachsuchen 

Nachteile. 

- Die Mitwirkung der Kantone ist frei- 
willig. Der Bundesrat weiss deshalb 
moglicherweise gerade im entschei- 
denden Moment nicht, wie viele Hilfs- 
kräfte er bekommt und für wie lange 
Zeit. 

- Ausbildung und A n s ~ s t u n g  der 
Leute aus den verschiedenen kanto- 
nalen Polizeikorps siiid zum Teil 
unterschiedlich. Das erschwert die 
Zusammenarbeit. 
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Schütz der F]u$hafen - eine d&.+ Altgaben der Sicherliatfspoltaei dp3 Bundes. 

- B ist schwierig, die Probleme der WIE WiRD DIE SfCHERHErrS- 
Vcrmtwortunp und d a  Führung POLIZ&I DES BUNDES EIN= 
einer gedsehten Polkzeitrwppe dieser SETZT? 
Art befriedigend zu I b n .  DieSieherheitspolizelist nach demBau- 

kasfensysiem aus kntonalen Polizei- 
2. Der Bandmt k n a  die Armee ein- beständen zusammengesetzt. Der BUQ- 
seizeu desrat ruft im BedwfsfaIl die aforder- 

lichen Kontingente ab. Befmden sich 
Nachteile: die Einheiten der Sicherheitsoolizei 

- Die Armee sollte für die Sicherstel- 
lung der öffentiichen Ordnung aus 
polifisehed und psychologischen 
Griinden nur im äussersten Notfall 
eiiigesetzt werden. 

- Aufgabe der Armee ist in erster Linie 
die Behauptung der UnabhWgkeit 
unseres Landes mit milffirischen 
Mitteln. Ihre Ausbildung ist auf die- 
se$ Ziel ausgerichm 

- Der Schutz von Konferenzen, Bot- 
schaften. Flugplätzen oder Einzel- 
Personen ist vorne$ eine Polizeiauf- 
gabe. Sie erfordert eine besondere 
Ausbildungund besonderes Material. 

weder in der Ausbildung noch ii Ein- 
satz, so leisten sie ihren ordentlichen 
Dienst bei ihrer kantonalen Polizei- 
tml>i)e. 

Es wird somit w@do #in@ neue noch eine 
stekende Folizeifrippe geschaffen. 

Die Kosten 

Die Rosten der Sicherheitspolizei des 
Bundea tragen Bund und Kantone ge- 
m e i n ~ .  Die Kautoae kommen für die 
Rekrutieqmg und die allgemeine Aus- 
bildung auf, der Bund fiir die zentrale 
Spezklauabildung und die einheitü- 
ehe Ausrüstung. 

EINWANDE GEGEN DIE SICHER- 
HEITSPOLIZEI DES BUNDES 

Die Gegner der Sicherheitspoli stam- 
men aus verschiedenen Kreisen und 
lehnen die Vorlage aus verschiedenen 
Ciründen ab. 

- Die einen machen geltend, dass die 
kantonale Polizeihoheit tind damit 
unser Föderalismus durch eine Poli- 
leitruppe unter der Leitung des Btin- 
des bedroiit sei. 

- Andere befürchten, die Sicherheits- 
polizei des Bundes weide zur Unter- 
druckung von Streiks und Demon- 
strationen eingesetzt. 

- Schliesslich wird gesagt, die Sicher- 
heitspolizei des Bundes entspreche 
keiner Notwendigkeit, *eil schon 
heute Kontingente vetschiederier 
Kantone gemeinsam eingesetzt wer- 
den könnten. 

Der Bundesrat und die gras& Meivheit 
der Bundesvetsammlung 

gingen demgegenüber von folgenden 
Überlegungen aus: 

- Angesichts der Anschlsge und Ge- 
walttatigkeiten, die sich in den letzten 
Jahren auch in unserem Lande zuge- 

lrageii haben, kann auf eine Sicher- 
heitspolizei des Bundes nicht ver- 
zichtet werden. Ereignisse, die die 
Krafte eines Kantons ubersch~,eiten, 
rufen nach Abwehrmßsnahmen auf 
eidgenössischer Ebene. Die vorge- 
schlagene Lösung sieht indesskn keine 
ständige Polueitruppe des Bundes 
vor. Sie respektiert die Polizeihoheit 
der Kantone. Der Bundesrat hat vor 
einem Einsatz die Kantone anzuhö- 
ren. Das Aufgebot erfolgt durch die 
Kantone, und das Kdtnmando wird 
in der Regel einem kantonalen Poli- 
zeiheamten Übertragen, 
Bei Storungen der öffentlichen Ord- 
nung wird die Sicherheitspolizei des 
Bundßs nur dann eingesetzt, wenn es 
zu schweren Oewaltakten kommt und 
die zuständigen kantodalen Behörden 
nicht mehr imsfande sind, die Lage 
allein zu meistem. 
Das heutige, auf freiwilliger Hilfe der 
Kantone beruhende Systeni stammt 
aus dem letzten Jahrhundert hnd ver- 
mag den Anforderunßen überregio- 
naler Polizeieinsätze hicht mehr zu 
genligen. Mit der vorgeschlagenen 
Sicherheitspolizei karin der Bund 
nötigenfalls rasch handeln und seinen 
Verpflichtungen rechtzeitig nachkom- 
men. 



Wohlstand und wirtschafflicher F~folg 
unseres Landes sind zu einem grossen 
Teil dem hohen Stand der Berufsbil- 
dung zu verdanken. Die Berrifsbidung 
muss sich jedoch ständig den techni- 
schen, wirtschaftlichen und sozialen 
Entwicklungen anpassen. Das aus dem 
Jahre 1963 stammende Berufsbildungs- 
gesetz wurde daher revidiert. Gegen das 
neue Gesetz wurde das Referendum er- 
griffen, so dass nun das Volk abzustini- 
men bat. 

WORUM ES GEHT 

Durchschnittlich stehen 150M10 junge 
Leute in einer durch dieses Gesetz ge- 
regelten Berufslehre. Rund 60 000 Lehr- 
meister teilen sich in ihre Ausbildung. 
Das Gesetz erfasst im weiteren die 
Häheren Technischen Lehranstalten 
und andere Kaderschulen, BeruWprü- 
fungen und Höhere Fachpsüfungen 
(Meisterprüfungen) sowie die Berufs- 
bemtung. 

Gute Lehre - grlfes Brol. &ickerlchrlinge in det AusLi!dr<ng 
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Es gilt, den Lehrlingen eine gute theo- 
retische und praktische Fachausbildung 
zu sichern. Zudem müssen sie eine mög- 
lichst breite Allgemeinbildung erhalten. 

WASBRINCTDASNEUECESETZ? 

1. Verbessenmg der Betriebslehre 

Die Beiriehslehre, welche die praktische 
Ausbildung in einem gewerblichen oder 
industriellen Unternehmen mit dem Un- 
terricht in der Berufsschule verbindet, 
hat sich bewhhrt und wird dartim bei- 
behalten. Sie wird jedoch durch folgen- 
de Neuerungen verbessert: 

- Die Lehrlinge werden in zentralen 
obligatorischen Kursen in die grund- 
legenden Arbeiten ihres Berufs ein- 
geführt (Einführungskurse). 

- Die Lehrmeister müssen sich in Kur- 
sen auf ihre Aufgabe vorbereiten, 
wenn sie nicht bereits erfolgreich 
Lehrlinge ausgebildet haben. - Modell-Lehrgänge sollen eine zeit- 
gemässe Ausbildung im Betrieb ge- 
währleisten. 

- Lehrlinge, die in der Berufsschnle 
Mühe h a h a ,  können den Pflicbtstoff 
in besonderen Kursen vertiefen 
(Stützkuurse). 

- Lehrlinge können ohne Lohnabzug 
Freifächer bauchen. 

- Akkordarbeit für Lehrlinge ist ver- 
boten. 

- Die schulärztliche Betreuung der 
Lehrlinge wird ausgebaut. - Die Berufsbildungsforschung wird 
vermehrt gefördert. 

2. Regelung der Anlehre 

Die zahlreichen Berufstätigen in unse- 
rem Land ohne Lehrabschluss (Ange- 
lernte)geniessenheute wahrend der Aus- 
bildung keinen besonderen rechtlichen 
Schutz. Die Arbeitgeber können die An- 

lehre frei ausgestalten. Nach dem neuen 
Gesetz hat der Angelernte nun ein 
Recht auf einen schriftlichen Vertrag 
mit ähnlichen Bestimmungen wie im 
Lehrvertrag. Am Schluss der Ausbil- 
dung erhält er einen Ausweis. 

Künftig ist die Anlehre eine miude- 
stens einjthrige betriebliche Aus- 
bildung mit Unterricht in beruf- 
lichen und allgemeinbildenden Fä- 
chern. 

3. Diplome und Stipendien 

- Die Technkerschule und die Höhere 
Wirtschafts- und Verwaittmgsschule 
werden gesetzlich verankert. Die Ab- 
solventen anerkannter Schulen wer- 
den auf einen geschutzten Titel An- 
spruch haben. 

- Für alle, die nach dem neuen Gesetz 
ausgebildet werden, gelten bei den 
Stipendien die gleichen Subventions- 
sätze wie fiir Mittelschiiler und Hoch. 
schulstudenten. 

DIE STRITTIGEN PUNKTE 

Die Anieiue 

Die Gegner der Vorlage wenden sich 
gegen die gesetzliche Verankerung der 
Anlehre. Sie befurchten, dass die Zahl 
der Lehrstellen zugunsten der Anlehr- 
stellen reduvert werde und dadurch 
Tausende von Schulentlassenen um ihre 
Berufschancen geprellt wurden. Zudem 
schaffe die Anlehre eine neue Kategorie 
von ~Lahndruckern)). 
Dazu folgetides: Es besteht kein Grund 
zur Annahme, dass das neue Gesetz die 
Zahl der Angelernten erhoht. Es ver- 
bessert und schutzt aber ihre Stellung. 



Erst Lehrrochfrr, dann Verkäuferin - eih Ausbild~ngsweg, dem sich viele junge 
Töchter zuwenden. 

Jugendlichen, die sonst Ungelernte blie- enge Bereiche. Die Ausbildung musse 
ben. bietet die Anlehre eine anerkannte iedoch ein breit- berufliches Grund- 

Dauer de9 Berufssdtdu4terricW 

wissen vermitteln, damit der Arbeit- 
nehmer später seinen Beruf oder seine 
Tätigkeit wenn nötig wechseln könne. 

Die Gegner der Vorlage kritisieren, dass 
das Gesetz die Mindestdauer des Be- 
rufsschulunterrichts wie bisher auf einen 
Tag in der Woche festlegt. Es hindere 
so die dringend nötige Förderung der 
Allgemeinbildung. 
Dazu folgendes: Das Gesetz Iässt eine 
Ausdehnung des beruflichen Unter- 
richts - je nach Bedürfnis der einzelnen 
Berufe - zu. Auch die Lehrbetriebe 
müssen aber für die nicht einfacher ge- 
wordene Lehrlingsausbildung nach wie 
vor genügend Zeit haben. 

Spezialisierung 

Dem neuen Gesetz wird vorgeworfen, 
es begünstige die Spezialisierung auf 

Dazu folgendes: Das neue Gesetz ver- 
sucht, sowohl die Forderung nach Spe- 
zialisierung, als auch das ~edüf fnh  
nach Allgemeinbildung zu berricksicii- 
tigen. Die Grundausbildung wird er- 
weitert, so dass der Lehrling darauf aut- 
bauend sich weiterbilden kann. 

Qntrolle der Lehrbetriebe 

Die Gegner der Vorlage befürchten, die 
Qualitat der beiuiiichen Ausbildung 
werde nach wie vor von Betrieb zu Be- 
trieb stark schwanken, weil die Kod- 
trolle der Lehrbetriebe durch eme Mit- 
bestimmung der Lehrlinge und Gewerk- 
schaften nicht irn Gesetz verankert sei. 

Dazu folgendes: Keine organisatorische 
Massnahme wird je Qualitatsunterschie- 
de mschen einzelnen Lehrbetrieben 
verhindern können. Durch eine gut aus- 
gebaute Kontrolle der Betriebe k h e n  
diese Unterschiede jedoch in verniinf- 
tigen Grenzen gehalten werden. Auch 
nach dem neuen Gesetz ist die Aufs~cht 
über die Ausbildung in den Betneben 
Sache der kantonalen Ämter fur Be- 
rufsbildung. Diese können nötigen- 
falls sogar Lehrverhaltnisse auflasen 

und einem fehlbaren Lehrmeister die 
Ausbildungsbewilligung entziehen. 

Buodesrat und Bundesverwunmluog 

. . . haben sich fur das vorliegendcneue 
Gesetz ausgesprochen Es ist ein aus- 
gewogener Kompromiss und wird dazu 
beitragen, dass die in den nächsten 
Jahren zunehmende Zahl schulentlas- 
sener Jugendlicher Lehrstellen fmdet. 



1 
Milchwutschaftsbeschluss 1977 (MWB 1977) 

vom 7. Oktober 1977 

1. Abschnitt: Deckung der Verwertungskosten 

Art. 1 Allgemeines 
Um den Absatz einheinuscher Milchprodukte irn Inland zu fordern, kann der 

Bundesrat zusätzliche Beitr2ge gewähren, soweit die zweckgebundenen Ein- 
nahmen nach Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe b des Landwirtschaftsgcsettes und 
den Artikeln 9-12 dieses Beschlusses nicht ausreichen. 

Die Gewahrung zusätzlicher Beitrage setzt zumutbare Selbsthilfemassnahmen 
votaus. Der Zentralverband schweizerischer Milchproduzenten (Zentralver- 
band) und seine Sektionen haben insbesondere die nötigen Massnahmen zu 
tre5en 

a. zur mögll~h~f wirtschaftlichen Sammlung, Verteilung und Verwertung: der 
Milch; 

b. zur Rücknahme e k r  angem-enen Menge von Milchprodukten durch die 
Verkehrsmilchproduzenten; 

C. zur Förderung des Absatzes und der Qualität &er Verkehrsmilch und der 
Milchprodukte. 

Art. 2 Bssismenge 
'Der Bundesrat bestimmt zu Beginn jeder Abrechnungsperiode (1. November 
bis 31. Oktober) die Basisrnenge für die Verkehrsrmlchproduktion. Er berück- 
sichtigt die zur Forderung zwwkrnassiger Verwertungs- und Marktbedingungen 
~etroffenen Massnahmen. die voraussichtliche Produktions- und Absatzent- 
bicklung sowie die Eink~mmenslage der Landwirtschaft und die Gesamtbe- 
lastung des Bundes. Er kann die Bawrnenge wahrend der Abrechnungsperiode 
den veränderten Marktverhaltnissen anpassen. 

obersteigen die Verkehmmilcheinliefervngen die Basismenge, so erhbht sich 
der Produzentenanteil nach Artikel 3 Absatz 4 uni 40 Rappen je Kilogramm zu 
viel gelieferter Mllch. Bei Grundpreiserhdhungen kann der Bundesrat diesen 
Ansatz um höchstens den gleichen Betrag erhbhen. Ein ms%tzlicher Produzen- 
tenanteil ist erst zu leisten, wenn die Basismenge um mehr aIs 5 PronuUeiiber- 
schritten wird. 

Art. 3 Kostenteilung zwischen Bund und Produzenten 
'Die Ausgaben der Milchrechnung werden gedeckt durch: 



a. die zweckgebundenen Emnahrnen nach Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe b 
des Landwirtschaftsgesetzes und den Artikeln 9-12 dieses Beschlusses; 

b. einen jahrlichen Vonvegbeitrag des Bundes bis I50 Millionen Franken; 
C. einen allfälligen Kostenanteil der Verkehrsmilchproduzenten nach Arti- 

kel 2 Absatz 2 oder nach Artikel 5 Absatz 2. 
Der Bund ersetzt der Milchrechnung die Ausfälle, die durch handelspolitische 

Verpflichtungen bei den zweckgebundenen Einnahmen verursacht werden. 
Die Beträge nach den Absatpn 1 und 2, ausgenomnien die Preiszuschlage 

nach Artikel 12, dienen zur De-g der Kosten der BUtte~enVeIt~ng und der 
Kosten der Kaseverwertung und der übrigen Mqssnahmen, im Verhalmis der 
beiden Kostengnippen zueinander. 
'Am verbleibenden ungedeckten Aufwand haben sich die Verkehrsmilch- 
produaenten im Sinne einer produktionslenkenden Massnahme wie folgt zu 
beteiligen: 

an den Buttervenvertungrkosten mit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Prozent 
an den Kosten fur die Käsevenvertung und der übrigen Mass- 
nahmen mit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Prozent 
DieseBeteiligung beträgt höchstens 2 Rappen je Kilogramm Verkehrsmilchnach 
Abzug &I Freimenge. 
'Der restliche Aufwand wird qns Bundesmitteln gedeckt. 

Art. 4 Einzug und Ermittlung des Produzentenanteüs 
Um ihre Kostenanteile (Art. 2 Ab$. 2, Art. 3 Abs. 4, Art. 6 Abs. 2) sicher~u- 

steilen, mussen die Produzenten eine bedingte Abgabe (Sicherstellungsbetrag) 
je Kilogramm Verkehrsmilch leisten. 
P Flic eine Freimenge von 80M) kg wird dem Produzenien der Sicherstellungs- 
betrag nach Ende der Abrechnunnsoeriode zurückerstattet. Im Bereeebiet nach 
dem Yiehwirtschaftskataster undinder voralpinen Hügelzone betr% die Frei- 
menge 20 000 kg. 

B Der Bundesrat setzt den Sichentellungsbetrag zu Beginn jeder Abrechnungs- 
pcriode fest. Er kann ihn nötigenfd. lls im Laufe der Abrechnungsperiode an- 
dem. 
' Der Ertrag der Sicherstellung und der Produzentenanteil werden nach Ablauf 
der Abrechnungsperiode festgestellt. Ein Ertragsüberschuss wird den Produ- 
zcnten im Verhältnis ihrer Sicherstellunesleistuneen zurückentattct. Deckt der 
Sichersteliungsbetrag den ~rodiaentenaitei~ nicht, so wird er für die folgende 
Abrechnungsperiode entsprechend erhöht. 

Art. 5 Milchkontingentiening 
' Reicht die Erhöhung des Produzentenanteils (Art. 2 Abs. 2) zur Beschrankung 
der Verkehrsniilchproduktion nicht aus, so kann der Bundesrat sie ersetzen 
durch die Aufteilung der Basismenge auf die einzelnen Produzenten (Milch- 
kontingentierung). 

P FUI jede8 Kilograiiun Milch, das ein Produzent uber sein Kontingent hinaus 
Liefert, hat er 40 Rappen zu bezahlen als Abzug vom Miichgeld oder als Ab- 
gabe. Nötigenfalls kann dieser Betrag bis auf 60 Rappen erhdht werden. 
SDer Bundesrat berücksichtigt fur die Bemessung der Einzelkontingente die 
Betriebsflache und die Bewirtschaftungsmoglichkeiten und trägt dabei insbe 
sondere dem Berggebiet und der KBsereiwirtschaft Rechnimg. 
* Er kann anordnen, dass das Mitglied einer artlichen Produzentenorganisatinn 
den Betrag nur bezahlen muss, soweit das Kontingent der Organisation, unter 
Einschluss aUf&lliger Einzelpmduzenten, überschritten wird. 

Er ordnet die Emelheiten. Solange die Flächen noch nicht bekannt sind, 
kann der Bundesrat auf andere geeignete Kriterien abstellen. 

2. Abschpitt: Entlashing des Milehmarktes, 
Stniktwerbesserung, Qualitätsfdrdermg 

Art. 6 Ausmerzung von M~lchkühen, Umstellung und andere Massnahmen 
'Zur Entlastung des Milchmarktes kann der Bundesrat die Ausnierzung von 
Milchkühen und die Umstellung von Betrieben auf Mast oder andere Produk- 
tionsarten anordnen oder fördern, nanientlich in Gebieten ohne Käseiabrika- 
tion. Er kann auch andere Massnahmen zur Entlastung des Miichmarktes 
treffen. 
E Die Kosten werden aus den Erträgen der Preiszuschlage nach Artikel 19 des 
Landwirtschaftsgesekes gedeckt, soweit diese nicht für andere Zwecke benotigt 
werden. Der nicht gedeckte Betrag wud je zur Halfte vom Bund und den Ver- 
kehrsmilchproduzenten getragen. Hiefiir kann der Bundesrat den Sicherstel- 
lungsbetrag (Art. 4 Abs. 1) um höchstens 1 Rappen je Kdogramm Verkehn- 
milch erhöhen. 

Der Bundesrat sorgt dafür, dass nmstellungswilhge Produzenten bei Ausein- 
andersetzungen mit Genossenschaften sich beraten lassen kbnnen über die 
Angeniessenheit statutarisch vorgesehener Auslösungrsummen. 

Art. 7 Zusatzkontingent 
Der Bundesrat kann Milchproduzenten, die Aufzuchtverträge irn Berggebiet 
abschhessen, ein angemessenes Zusatzkontingent bewilligen. 

Art. 8 Vnllmilchverwendung zur Aufzucht und Mast 
Der Bundesrat fordert die Verwendung von Vollmilch und Milchfett zur 
Aufzucht und Mast von Rindvieh. Die Kosten werden der Milchrechnung 
belastet. 

Art. 9 Miichersatzfuttermittel; Gehaltsnormen und Abgabe 
Milchersatzfuttermittel sind Futterinittel, die Vollmilch, deren Bestandteile 

oder Verarbeihingsprodukte ersetzen oder erganzen können. 



8 Zur Vermindening der Verkehnmilchproduktion und zur kostensparenden 
Verwertung der Verkehrsmilch kann der Bundesrat Gehaltsnornien fur die 
Milchenatzfuttermittel aufstellen. 

Er kann ferner auf den im Inland hergestellten Milchersatzfuttemitteln oder 
den zu ihrer Herstellung geeigneten Rohstoffen und Hdhfabrikateneine Abgabe 
erheben. die ie nach der Art der Milchersatzfuttemiittel unterschiedlich anee- .? 
setzt weiden kann. Er regelt die Ruckerstattung für Waren, die nicht aur Her- 
stellung von Milchersatzfuttermitteln verwendet werden. 
4 Der Ertrag der Abgabe wird nir Fordeßuig des Absatzes, vor allem der 
Verbilligung einheimischer Milchprodukte und Speisefette, verwendet. 

Ait. 10 Abgabe auf Magerniilch und Magemilchprodukten 
'Zur kostensparenden Verwertung der Verkehrsmilch kann der Bundesrat 
eine Abgabe erheben avf Magerniilch, die rein, vermischt, flüssig oder getrock- 
nef, als Getrank oder Rohstoff in der Lebens- und Genussmittelindustrie sowie 
nu Herstellung von Milchersatzfuttermitteln verwendet wird. 
%Die Abgabe kann je nach Venvendungszweck unterschiedlich angesetzt 
werden; ihr Ertrag darf nicht höher sein als die Ausgaben der Milchrechnung 
für die Verbilligung der bei der Magermilohherstellung gewonnenen Butter. 
B In besonderen Fdllen kann die Abgabe auf dem Endprodukt (Magermilch- 
pulver, teilwe~se entrahmte Milch, Magerjoghurt U. a.) nach dem Gehalt erho- 
ben werden, wobei Entrahmung und Magermilchbeimischung einander gleich- 
gestellt sind. 
"er Ertrag der Abgabe wird nir Förderung des Absatzes, vor allem zur 
Verbilligung einheimischer Milchprodukte und Speisefette, verwendet. 

Art. 11 Einfuhr von Rahm, Rahmpulver, Speiseeis und Zubereitungen; 
Preiszuschlage 

1 Der Bundesrat kann auf folgenden Erzeugnissen bei der Einfuhr Preiszu- 
sohläge erheben: 

a. auf Rahm und Rahmpulver; 
b. auf Speiseeis (Glacen, Rahmeis U. dgl.) und Pulver zur Herstellung von - - 

Speiseeis; 
C. auf Zubereitungen mit einem wesentlichen Gehalt an Fettstoffen zur Um- 

gehring der Importregelungen für Butter, Speisefette und -81e; 
d. auf Zubereitungen mit einem wesentlichen Gehalt an Trockenmilch oder 

Rahmpulver zur Umgehung der Preiszuschlage auf Trockennulch b m .  
Rahmpulver. 

' Die Preiszuschlage dürfen nicht hoher sein als der Preisunterschied zwischen 
den Einfuhrpreisen, franko Grenze verwUt, und den mittleren Engrospreisen 
vergleichbarer inländischer Produkte. 
'Der Bundesrat kann auf den im Inland hergestellten gleichartigen Erireug- 
nissen eine entsprechende Abgabe erheben, wenn Vereinbanmgen mit dem 
Ausland dies erfordern. 

* Fur das Verfahren gilt Artikel 31 Absatz 3 des Milchbeschlusses. 
Der Ertrag dieser Preiszuschlage wird zur Fordemg des Absatzes, vor allem 

ZU Verb~lligtmg einheimischer Milchprodukte und Speisefette, verwendet. 

Art. 12 Einfuhr von Kase; Preismchldge 
Der Bundesrat kann Preiszuschl&ge auf eingeftihrten Käsesorten erheben, 

wenn sie den Absatz des einheimischen Kases m angemessenen Preisen im 
Sinne des Landwirtschaftsgesetzes erschweren. 

Der Ertrag wird verwendet, um rationell hergestellten einheimischen Käse, 
vorab Weich- und Halbhartkasevon guter Qualitat fur den Absatzim Inland zu 
verbilligen. 

Die Preismehlige konnen nach Zollpositionen und nach Sorten abgestuft 
werden. Sie durfen nicht höher sein als der Unterschied mischen den Einfuhr- 
preisen, franko Grenze verzollt, und denmittleren Engrospreisen vergleichbarer 
inland~scher Sorten, nach der Verbilligung aufgrund von Absatz 2. 

Der Bundesrat ordnet das Verfahren. 

Art. 13 Anhoren der interessierten Kreise 
Der Bundesrat hbrt dieinteressierten Kreise an, bevor er nach den Artikeln 6 bis 
12 beschliesst. 

Art. 14 Kosten für Aushilfsmilch 
' Zur Erhaltung des Absatzes von Konsummilch in ausgesprochenen Uangel- 
gebieten der Mdchproduktion kann der Bundesrat dem Zentralverband fhr die 
Beschaffung der Aushilfsmilch einen Beitrag aus allgemeinen Bundesmitteln 
gewahren. 
P Die GewRhrung dieses Beitrages wird an die Voraussetzung geknüpft, dass 
der Zentralverband die Bestrebungen zur Herabsetzung dir  Aushilfsmilch- 
kosten fortsetzt. 

Art. 15 Forderung der Wseproduktion 
Der Bundesrat kann Massnahmen treffen zur Erhaltung und Fordemng der 

Kaseproduktion, insbesondere in der Siloverbotszone. 
'Wird die Kasefabrikation oder die Kasequalitat durch die Verwendung von 
Silofutter gefahrdet, so kann die Abteilung f ~ i r  Landwirtschaft ortliche Milch- 
produzentenorganisationen oder Produzentengmppen in die Siloverbotszone 
umteilen. 

Die Kosten werden der Mdchrechnung belastet; bei der Umteilung in die 
andere Zone kann der Bundesrat den Zentralverband verpflichten, emen ange- 
messenen Beitrag zu leisten. 



Art. 16 Strukturverbesserung 

L Der Bundesrat k a m  zur Strukturverbesserung in der Kasereiwirtsrhaft an 
kostensparende, qualitätsfordemde und organisatoiisohe Massnahmen, Be- 
triebsaufhebungen sowie bauliche und technische Einrichtungen Beiträge ge- 
wahren. 

Die Stmktumerbesseningen sind nach dem Kataster des Zentralverbandes 
über Milchsammelstellen und Milchyqmtungsbetriebe zu planen und durch- 
zufuhren. Die Abteilung fur Landwirtschaft kann nach diesem Kataster Be- 
tnebszusamrnenlepiingen und nötigenfalls Umteilungen in die S~loverbotszone 
verfügen. 

Beiträge werden nur ausgerichtet, spfem Meliorationsbeitrage, Investitions- 
kredite und andere Zuwendungen zusammen mit eigenen Mitteln. fur Strukiur- 
verbesserungen nach Absatz 1 nicht ausreichen. 

Die Kosten werden der Milchrechnung belastet; bei der Umteilung in die 
andere Zone kann der Bundesrat den Zentralverband verpiüchten, einen ange- 
messenen Beitrag zu leisten. 

Art. 17 Milchwirtschaftlicher Kontroll- und Beratungsdienst 
Die Kantone unterhalten in Zusammenarbeit mit dcn regionalen milchwirr- 

schaftllchen Orannisationen (Milchoroduzenten- und .Milchkauferierbände. - 
andere Milchvenverter) einen milchwirtschaftlichen Kontroll- und Beratungs- 
dienst und passen ihn den jewedigen Bedürfnissen an. 
P Der rniichwirtschaftliche Kontroll- und Beratung?dicnst hat namenilich die 
Einhaltuna der Vowhriften des Milchliefemnasreaulati\s zu uberwachen und 
die ~ualiGtsverbesserung der Milch und ~ilchprodukte zu fordern. Er fuhrt 
dte Qualithtsbezahlung der Milch durch und berät alle an der Produktion, der 
Sammlung und der Verwertung der Verkehrsmilch Beteiligten. 
B Der milchwirtschaftliche Kontroll- l ~ n d  Berahingsdienst untersteht der Auf- 
sicht des Bundes. Die vom Bundesrat bezeichnete Aufsichtsstelle kann den 
kantonalen und regionalen Steiien des milchwirtschaftlichen Kontroll- und 
Beratungsdienstes bezüglich der Durchführung ihrer Aufgaben Weisungen 
erteilen. 
W i e  Kosten des Dienstes tragen die milchwirtschaftlichen Organisationen, die 
Kantone und der Bund. 
"er Bundesrat regelt die Einzelheiten. 

Art. 18 Werbe- und Qualitdtsbeitrag 
Erhebt der Zentralverband von den angeschlossenen Produzenten einen 

Beitrag fUr die Förderung der Qualitat der Verkehrsmilch lind des Absatzes 
(Marktforschung, Werbung, Einführung neuer Produkte usw.), so kann der 
Bundesrat als Lastenausgleich eine entsprechende Abgabe der nicht ange- 
schlossenen Produzenten anordnen. Er stellt den Ertrag dem Zentralverband 
als Kostenbeitrag der Aussenseiter W Verfügung. 

2 Der Zentralverband unterbreitet der Abteilung für Landwiitschaft Voran- 
schlag und Rechnung Yber den Beitrag der angeschlossenen und &I nicht anße- 
schlossenen Produzenten. 

3. Abschnitt: Strafen und Verwaltungsmassnahmen 

Art. 19 Strafbestimmungen im allgemeinen 

1. Wer in einem Beitragsverfahren oder fur die Kontingentszuteilung unwahre 
oder tauschende Angaben macht, 
wer diesem Bundesbeschluss oder den dazugehorendm Ansführungsvor- 
schriften zuwiderhandelt, 
wer Vorschriften der Bundesversammlung oder des Bundesrates 

a. über Erzeugung, Qualitat, Ablieferung, Annahme und Verwertung von 
Milch und Milchprodukten sowie über Sammlung, Verteilung und AbgaPe 
von Konswnmilch; 

b. Ober die Abgaben und Preiszuschlage nach Artikel 26 Absatz I Buchstabe b 
des Landwirtschafts~setzes und diesem Beschluss; 

C. betreffend die ~beriragung der Einfuhrberechtigung von Butter auf eine 
Zentralstelle (Art. 26 Abs. 1 Bst. C des Lsndviirtschaftsgesetzes); 

zuwiderhandelt, 
wer Milch oder Milchprodukte in Missachtung der amtlichen oder vom Bund 
erlassenen oder genehmigten Vorschriften herstellt oder in Verkehr bringt 
(Art. 59 Abs. 2 des Landwirtschaftsgesetzes), 
wird, wenn er vorsätzlich handelt und keine schwerere Straftat vorliegt, mit 
Haft oder mit Busse bis zu SO00 Franken bestraft. 
2. Handelt der Täter fahrlassig, so ist die Strafe Busse bis zu 3MX) Franken. 
3. Handelt der Täter aus Gewinnsucht, so ist der Richter nicht anden Hochst- 
betrag der Busse gebunden. 
4. Artikel 114 des Landwirtschaftsgesetzes ist anwendbar. 

Art. 20 Widerhandlungen in Geschaftsbetrieben durch Beauftragte und 
andere Personen 

1 Wird eine W~derhandlung beim Besorgen der Angelegenheiten einer juri- 
stischen Person, Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft, Einzelfirma oder 
Personengesamtheit ohne Rechtspersonlichkeit oder sonst in Ausubung ge- 
schäftlicher oder dienstlicher Verrichtungen fbr einen anderen begangen, so 
sind die Strafbestinimungen auf diejenigen natürlichen Personen anwendbar, 
welche die Tat verubt haben. 

Der Geschäftsherr, Arbeitgeber, Auftraggeber oder Vertretene, der es vor- 
satzlich oder fahrlässig in Verletzung einer Rechtspflicht unterlasst, eine Wider- 
handlung des Untergebenen, Beauftragten oder Vertreters abzuwenden oder in 
ihren Wirkungen aufzuheben, untersteht den Strafbestimn~ungen, die fiu den 
entsprechend handelnden Tater gelten. 



'Ist der Geschaftsherr, Arbeitgeber, AUfUaggeher oder Vertretene eine juri- 
stische Person, Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft, Einzelfirma oder Perso- 
nengesamtheit ohne Rechtspersonlichkeit, so wird Absatz 2 auf die schuldigen 
Organe, Organmitglieder, geschäftsfuhrenden Gesellschafter, tatsaehlich lei- 
tenden Personen oder Liquidatoren angewendet. 
' E ~ n e  Nebenstrafe nach Artikel 114 des Landwirtschaftsgesetzes trifft die 
juristische Person, die Personengesmtheit ohne Rechtspersonlichkeit, Einzel- 
kma ,  Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts. 

Art. 21 Strafuerfolgung 

Die Strafverfolgung obliegt den Kantonen. 

Art. 22 Sonderbestimmung für die von Resierungen anerkannten Zeugnisse 
'Wenn schweizerische Zeugnisse, die in audandisehen Staaten zur zollbe- 
gunstigten Einfuhr von Milchprodukten berechtigen, missbräuchlich beantragt, 
abgegeben, verwendet, gefälscht oder verfalscht werden, so gelten für Verfolgung 
und Bestrafung die Bestimmungen über die Urspcungszeugnisse sinngemass. 

Besteht der Verdacht, dass solche Widerhandlungen begangen worden sind, 
so nimmt deren Ahgahestelle die nötigen Erhebungen vor und uherweist die 
Akten mit den Beweisstucken der Handelsabteilung. Diese ergänzt nötigenfalls 
die Erhebungen. 

%&el 20 gilt sinngemäss. 

Art. 23 Verwaltungsstrafe 
'Wer die Abgaben nach diesem Beschluss ganz oder teilweise hinterzieht oder 
zu hinterziehen versucht, kann von der Abteilung fur Landwutschaft nach dem 
Bundesgesetz über das Venvaltungsstrafrecht nut einer Busse bis zum fünf- 
fachen Betrag der schätzungsweise hinterzogenen Abgabe belegt werden. 
'In diesem Fall gut Artikel 19 nicht. 

Art. 24 Venvaltungsmassnahmen 
Die Abteilung fur Landwirtschaft fordert unrechtmassig erworbene Ver- 

mögensvorteile m u c k .  Ihre Vetfiumg ist an das Eidgenossische Volkswirt- 
schaftsdepartement und darnach durch verwaltungsgerichtliche Beschwerde an 
das Bundesgericht weiteniehbar. 

Der Anspruch verjahrt ein Jahr, nachdem die zuständigen Organe des Bundes 
wn ihm Kenntnis erhalten haben, in jedem Fall aber zehn Jahre nach der 
Entstehung des Anspmches. 
'Die Verjahcung wird dur& jede Einfordemng~handlung unterbrochen. Sie 
mbt, solange der Schuldner in der Schweiz nicht betrieben werden kann. 

Bei Ventossen gegen die Vorschriften dieses Befchlusses oder anderer hundes- 
rechtlicher Erlasse und Verfugungen uber Erzeugung, Qualitkt, Ablieferung 
und Annahme von Milch und Herstellung von Milchprodukten sowie die Lei- 

stung, Erhebung und Weiterleitung der bedingten und anderer Abgaben kann 
die Ahteilune fur Landwirtschaft Massnahmen seaen die Fehlbaren veffu~en. -. - - 
Insbesondere kann sie Qualitatspran~ien~ Verbilligungsbeitrage und Zuschusse 
kürzen oder gknzlich vorenthalten sowie Milchlieferungs- oder Milchannahme- 
sperren anordnen. 

Art. 25 Sanktionen beim milchwirtschaftlichenKontroll-und Berahmgsdienst 

'Bei VerstOssen gegen das Milchliefemgsregulativ sind jenach der Schwere des 
Verstosses folgende Anordnungen zu treffen: 

a. Verwarnung; 
b. Ordnungsbusse von hochstens 2(100 Franken; jedoch bei Ablieferung 

hemmstoffhaltiger Mdch in der Regel mindestens 600 Franken; 
C. in schweren Fallen Sperre der Abnahme von Milch und Milchprodukten 

bis nn Behebung der Missstande. 

Der Bundesrat bezejchnet die urteilenden Organe. 

Gegen Verwarnungen und Ordnudgsbussen kann an eine kantonale Behörde 
Beschwerde gefuhrt werden. Die nach Artikel 17 Absatz 3 zustandige Stelle 
ist ebenfalls heschwerdelegitimiert. Alle tibrigen Anordnungen und Entscheide 
körnen mit Beschwerde innerhalb von 30 Tagen seit der Eroffnung an die 
Abteilung für Landwirtschaft weitergezogen werden. Das Verfahren richtet sich 
nach den Bestimniungen des Bundes'gesetzes uher das Verwalmgsverfahten. 
W i e  Klage auf Schadenersatz bleibt vorbehalten. 

"Milch und Milchprodukte, die in Missachtung des Milchüefenmgsregulativs 
produziert und in Verkehr gebracht werden, können durch die niilchwirtsehaft- 
Iichen Inspektoren lind die Organe der L+ensmittelpolizei mit Beschlag 
belegt werden, ebenso nicht vorschrftsgemasse Gerate, Hilfsstoffe, Arzneimittel 
und dergleichen. 

4. Abschnitt: Rechtswhute 

Art. 26 Allgemeines 
Bei Beschwerden gegen Entscheide, die nach diesem Beschluss oder seinen 
Ausfuhmngsvonchriften getroffen werden, gelten die Bestimmungen uber die 
Bundesrechtspflege. 

Art. 27 Milchkontigentimg 
1 Verfugungen zur Milchkontingentierung konnen innert 30 Tagen an eine 
Rekurskommission weitergezogen werden Die Entscheide der Rekunkonuiiis- 
sion konnen innert der gleichen Frist an eine Oberrekurskommission weiter- 
gezogen werden, die endgultig entscheidet. 
P Der Bundesrat ernennt auf Vorschlag der beteiligten Kantone für jede Sektipn 
des Zentralverbandes niindestens eine Rekurskomnission. Jede besteht aus 
drei bis funf Mitgliedern, die von der jeweiligen Sektion unabhiingig sein 
miissen. Die Rekurskommiwion beurteilt auch die Beschwerden der nicht ange- 
schlossenen Produzenten in ihrem Zustandigkeitsgebiet. 



Der Bundesrat ernennt die Oberrekurskommission, deren Mitglieder vom 
Zentralverband und seinen Sektionen unabhagig sein mussen. 

FUr das Verfahren vor der Rekurskommission und der Oberrekurskommission 
giit im übrigen das Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren. 

5. Abschnitt: Schlussbestimmungen 

Art. 28 Vollzug 

Der Bundesrat wird mit dem Vollzug beauftragt. Er kann die Kantone, die 
Schweizerische Genossenschaft für Getreide und Futtermittel sowie die zu- 
ständigen Orgaslisationen der Wirtschaft beim Vollzug zur Mitarbeit heran- 
ziehen. 

' Er kann überdies einzelne Befugnisse dem Eidgenössischen Volkswirtschafts- 
departement, nachgeordneten Amtsstellen oder milchwirtschaftliihen Orga- 
nisationen ubertragen. 

Ausführungsbestimmungen der Kantone sowie der mit öffentlich-rechtlichen 
Aufgaben betrauten Organisationen bedurfen der Genehmigung des Bundes- 
rates oder der von ihm bezeichneten Amtsstellen. 

Art. 29 Verhältnis zu Bundesgesetzen 
Wdhrend der Gelhmgsdauer dieses Beschlusses gelten die folgenden, das 
Gesetzesrecht des Bundes ergänzenden oder andemden Bestimmungen: 

I .  Gegen Verfu~wngeo im Zusammenhang niit der Milchkontingentiemng ist 
die Vernaltunrc;xericlitsbeschwerde aus~eschlossen (Fraänninn zii Art. 100. 
Bst. m des ~Gdesgesetzes über die ~rganisatlon der Bundesrechtsrdege). 

i. Entscheide der kantonalenmilchwirtsoh~cbe~ AmtssteUenmch M i e t 7  
Absatz 3 und Artrkel8 Absatz 3 des Milchbeschlusses kOnnen an die kan- 

' tonaleRekursinstanznach Artikel 25 AbSatz 3 des vorliegenden Bescblmses 
weitergezogen werden (Abweichung von Art. 34 Abs. 2 des Milchbeschlus- 
ses). 

3. Die Artikel 1 I1 Absätze 2 und 3 des Landwirtscbaftsgesetzesund die Arti- 
1 - kel 34 Absatz 1,40 und 47 des Milchbeschlusses sind nicht anwendbar. 

Art. 30 Referendum. Inkrafttreten und Geltungsdauer 
Dieser Beschluss ist allgemeinverhmdlich, er untersteht dem fakultativen 

Referendum. 

'Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. Der Beschluss gilt bis zum 
31. Oktober 1987. 

Tierschutzgesetz 
(TsehG) 

vom 9. Marz 1978 

Erster Abschnitt: Allgemefnes 

Art. 1 Zweck und Geltungsberetch 
1 Dieses Gesetz ordnet das Verhalten gegeniiber demTier; es dient dessen Schutz 
und Wohlbefihden. 

;ES ist nur auf die Wirbeltiere anwendbar Der Bundesrat kann ui seinen Vor- 
schriften uber Transporte und internatiotialen Handel die wirbellosen Tiere ein- 
schliesseii. 
'Vorbehalten bleiben das Bundesgesetz vom I0 Juni 1925 uber Jagd und 
Vogelschutz, dit? Bundesgesetz vom I Juli L966 über den Natur- und Heimat- 
schutz, das Bundesgesetz voin 14 Dezember 1973 über die Fischerei qowie das 
Tier~euchenge.;etzvom 1. Juli 1966 

Art. 2 Grundsätze 
ITiere sind so zu behandeln, dass ihren Bedürfnissen in bestmöglicher Weise 
Rechnung getragen wird. 
2 Wer mit Tieren umgeht, hat, soweit es der Verweudiingsrweck zulässt. für deren 
Wohlbefinden zu sorgen. 
-3 Niemand darf ungerechtfertigt einem Tier Schmerzen. Leiden oder Schaden zu- 
fügen oder es in Angst versetzen. 



Tierschutz 

Zweiter Abschnitt: Tierhaltnng 

Art 3 Gemeinsame Bestimmungen 
1 Wer ein Tier hat  oder betreut, muss es angemessen nahren, pflegen und ihm 
soweit nötig Unterkunft gewiihren. 

2 Die für ein Tier notwendige Bewegungsfreiheit darf nicht dauernd oder unnotig 
eingeschrankt werden, wenn damit fur das Tier Schmerzen, Leiden oder Schaden 
verbunden sind. 

3 Der Bundesrat erlasst nach Anhören der interessierten Kreise Vorschriften über 
das Halten von Tieren, namentlich über Mindestabniessungen, Beschaffenheit, 
Belichtung und Beluftung der Unterkliniie. Belegungsdichte bei Griippenhaltung 
sowie Anbiiidevorrichtungen. 

Art. 4 Verbot von Haltungsarten 

i Der Bundesrat verbietet Haltungsarten. die den Grunds'atzen des Tierschutzes 
klar widersprechen, namentlich bestimmte Arten der Kafighaltung und der Dun- 
kelbaltung. 

2Er kann bestimmte Haltungsarten der Bewilligungspnicht unterstellen. 
3 Er bestimmt eine Übergangsfrist für die Anpassung bestehender Anlagen 

Art. 5 Aufstallungssysteme und Stalleinnchtungen 
1 Serienmassig hergestellte Aufstallungssysteme und Stalleinrichtungen zum Hal- 
ten von Nutztieren dürfen nur angepriesen und verkauft werden. wenn sie durch 
eine vom Bundesrat bezeichnete Stelle bewlligt worden sind Diese Bewilligung 
wird nur erteilt, wenn die Systeme und Einrichtungen den Anforderuiigen einer 
tiergerechten Haltung entsprechen Die Kosten des Bewilligun@verfahrens gehen 
zu Lasten des Gesuchsteiiers. 

2 Der Bundesrat bestimmt eine Übergangsfrist, wahrend der die schon im Handel 
befindlichen Aufstallungssysteme und Stalleinrichtungen noch verkauft werden 
konneii. 

Art.6 Halten von Wildtieren 

1 Das gewerbsmissige Halten von Wildtieren bedarf einer kantonalen Bewilli- 
gung. 
Xine  kantonale Bewilligung ist auch erforderlich fhr das private Halten von 
Wildtieren, wenn diese beqondere Anspruche an Haltung und Pflege qtellen Der 
Bundesrat bestimmt diese Tieranen nach Anhoren der Kantone 

Art. 7 Tierpflegerberuf 

Der Bundesrat kann fur die AusUbung des Tieipflegerberufes einen Fähigkeits- 
ausweis verlangen und die Bedingungen der Erteilung Fcstsetzeii. wenn die? zum 

Schutze des Lebens und Wohlbefindens der Tiere angezeigt ist. Dies gilt nicht Kir 
die Landwirtschaft. 

Dritter Abschnitt: Handel und Werbung mit Tieren 

Art. 8 Bewilligungspflicht 

i Der gewerbsmässige Handel mit Tieren und das Verwenden lebender Tiere zur 
Werbung bedurfen einer kantonalen Bewuligung. 

2 Der Bundesrat ordhet nach Anhören der Kantone die Voraussetzungen für die 
Bewilligung. 

3 Der Handel mit Primaten und Raubkatzen ist nur anerkannten zoologischen 
Gärten und Tierparks erlaubt 

Art. B Internationaler Handel 

1 Der Bundesrat kann aus Gründendes Tierschutzes die Ein-. Aus- und Durchfuhr 
von Tieren und tierischen Erzeugnissen an Bedingungen knüpfen, einschränken 
oder verbieten. 
?Der Bundesrat regelt oder verbistet die Ein-, Aus- und Durchfuhr von Tieren 
aus Gründen des Artenschutzes und kann tierische Erzetignisse einschliessen. 

Vierter Abschnitt: Tiertransporte 

Art. 10 
1 Tiere sind so zu befördern, dass sie weder leiden noch Schaden nehmen. 

2 Der Bundesrat regelt namentlich den Ein- und Auslad, die Unterbringung, Ver- 
sorgung und Betreuiing der beforderten Tiere und den Tierversand 

Fünfter Abschnitt: Eingriffe ad Tieren 

Art. 11 Betäuhungspflicht 
Unter Vorbehalt der Bestimmungen iiber die Tierversuche dürfen schmermerur- 
sachende Eingriffe nur von einem Tierarzt und unter allgemeiner oder brtlioher 
Betäubung vorgenommen werden. Der Bundesrat regelt die Ausnahmen 

Sechster Abschnitt: Tierversuche 

Art. 12 Begriff 

Als Tierversuch gilt jede Massnahme, bei der lebende Tiere verwendet werden mit 
dem Ziel. eine wissenschaftliche Annahme TU prufeu, lnformahonen 7u erlangen, 
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e in~n Stoff zu gewinnen oder zu prüfen oder die Wirkung einer bestimmten 
Massndhme am Tier festnistellen sowie das Verwenden von Tieren ziir experi- 
mentellen Verhaltensforschung 

Art. 13 Bewiiiigungsptiicht 
Tierversuche, die dem Versuchstier Schmerzen bereiten, es in schwere Angst ver- 
setzen oder sein Allgemeinbefinden erheblich beeinträchtigen, durfen nur mit 
einer kantonalen Bewilligung durchgeführt werden. 

Art. I4 Bewiihgungserteilung 

1 Bewilligungspflichtige Tierversuche sind auf das nnerlassliche Mass zu be- 
sehranken. 

2 Bewilligungen werden nur den wissenschafilichen Leitern von Institmen oder 
Laboratorien erteilt, die den Anforderungen nach Artikel I J genügen und deren 
Versuche den folgenden Zwecken dxenen: 

a. &er wissenschaftlichen Forschung, 
b. dem Herstellen oder Prüfen von Stoffen, namentlich von Seren, Vakzinen, 

diagnostischen Reagenzien und Medikamenten; 
c. dem Feststellen von physiologischen und pathologirchen Vorgingen und 

Zustanden; 
d. der Lehre an Hochschulen. soweit die Versuche dazu unbedingt erforderlich 

sind; 
e. dem Erhalten oder Vermehren von lebeiidem Material für medizimsche oder 

andere wissenschaftliche Zwecke, wenn dies auf andere Weise nicht möglich 
ist. 

Art. 15 Anforderungen 
1 Bewillignnppflichtige Tierversuche dürfen nur in Instituten oder Laboratorien 
vorgenommen wei-den, die über geeignetes Personal und zweckmassige Einrtch- 
huigen für die Haltung der betreffenden Tierarten verfügen. 
ZDie Tierversuche durfen nur unter der Leitung eines erfahrenen Fachmannes 
von Personen durchgeführt werden, die über die hiefür notwendigen Fachkennt- 
nisse und die erforderliche praktische Ausbildllng verfügen 
7 Die Tiere mllssen vor, wahrend und nach den Versuchen entsprechend dem 
nenesten Stand der Kenntnisse gehalten, gefüttert und medizinisch betreut wer- 
den. 

Art. 16 Durchführung der bewillrgungspflichtgn Vertuehe 
1 Schmerzen, Leiden oder Schäden durfen einem Tier nur zugefügt werden. rowelt 
dies fiir den verfolgten Zweck unvermeidlich ist. 

Tierschutz 

>Hat ein Versuch offensichtlich mehr als nnr geringfügige Schmerzen zur Folge, 
so darf er nur unter lokaler oder allgemeiner Betäubung vorgenommen werden, 
wenn der Zweck des Versuchs diese nicht ausschliesst In diesem Falle darf der 
Versuch nur im Beiseiii des erfahrenen Fachmannes nach Artikel 15 Absatz2 
durchgefuhrt werden. 
1 Versuchedurfen an höheren Tieren, beispielsweise an Skugetkren, nur ausgeführt 
werden, wenn dec Zweck nicht mit niedriger stehenden Tierarten erreicht werden 
kann. 
4 Hatte ein Versuch für ein Tier erhebliche Schmemn, Loiden oder schwere #ng- 
ste zur Folge, so darf es nicht fur weitere Versuche verwendet werden. 
'Kanii ein Tier nach einem Eingriff n w  unter Leiden weiterleben, so muss es 
schmerzlos getbtet werden, sobald der Versuchszweck dies zulasst. 

Art. 17 Protokoll 
(,bcr jeden hcwillipngapflichtigcn Tiervcrsuih ist ein Protokoll 7u führen. d ~ s  

den Zucck. die Art der l>urchfübrung, die allfällige Ucriubunp sowie die Art und 
Anzahl der verwendeten Versuchstiere festhält, 
2 Die Protokolle sind wahrend ~ w e i  Jahren aufiubewahren und den Aufsichtsor- 
ganen zur Verftgung zu halten. 

Art. 18 Bewilligungsverfahren und Aufsicht 
Die Kantone regeln das Bewilligungsverfahren und ubetwaehen die Versuchstier- 
haliung und die Durchführung der Tierversuchd. Sie setzen zu diesem Zwecke 
eine aus Fachleuten bestehende Kommission ein und legen &ren Auf&%ben und 
Befugnisse frst. 

Art. 19 Beratende Kommission 

Der Bundesrat bestellt eine Kommission von Fachleuten, die das Eidgenossische 
Veterinäramt berat. Sie steht auch Kantonen, in denen niir vereinzelt Bewilli@ii- 
gen fur Tierversuche verlangt werden. zur Begutachning von Gequchen und zur 
Beurteilung von Inrhtnten und Laboratorien zur Verfuguw 

Siebenter Abschnitt: Schlachten von Tieren 

AR. 20 BetäubungspRicht 
I Das Schlachten von Stugetieren ohne Betiubung vor dem Blutentrug ist verho- 
ten 
>Der Bundesrat kann auch das Schlachten von Geflügel 1n Ciro$sbetnebeii der 
Betanbungspilicht unterstellen. 
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Art. 21 Betauhungsmethoden 

1 Die Belaubung hat mdgli~hst unverzuglich zu wuken; eine Venogerung der 
Wirkung darf keine Schmerzen verursachen. 

2 Der Bundesrat bestimmt die zulrissigen Betauhungsmethodeii. 

Achter Abschnitt: Verbotene Handlungen an Tieren 

Art. 22 

1 Das Misshandeln, starke Vernachlässigen oder unnötige Überanstrengen von 
Tieren ist verhnten. 

2 Ferner ist verboten 
a. das Toten von Tieren auf qualvolle Art, 
h das Tdtenvou T~eren aus Mutwillen, i n s b n d e r e  das Abhalten von Schies- 

sen auf zahme oder gefangengehaltene Tiere; 
C. das Veranstalten von K k p f e n  zwischen oder mit Tieren, bei denen Tiere 

gequilt oder gelotet werden; 
d das Verwenden lebender Tiere, um Hunde ahzurichteri oder auf Scharfe zu 

prufen, ausgenommen das Abrichten und Pnifen von Bodenhunden am 
Kunsthau unter den vom Bundesrat festzulegenden Bedingungen; 

e das Verwenden von Tieren zur Schaustellung, Werbung. zu Filmaufnahmen 
oder zu ahnlichen Zwecken, wenn d m i t  fur das Tier offensichtlieh Schmer- 
zen, Leiden oder Schaden verbunden siiid, 

f. das Aussetzen oder Zurucklassen eines im Hause oder im Betrieb gehaltenen 
Tieres in der Absicht, sich seine] zii entledigen. 

g das Amputieren dcr Krallen von Katzen und anderen Feliden. das Coupie- 
ren von Hundeohren sowie das Zerstoren der Stimmorgane oder das An- 
wenden anderer Mtttel 7ur Verhinderung von Laut- und Schmenens;ius?c- 
rungen. 

h. das Zufuhren von Reimitteh zur Steigerung der I.eistung (Dopen1 von Tie- 
ren fur sportliche Wettkampfe 

'Der Bundesrat kann weitere Handlniigen an Tieren verhieteti 

Neunter Absehnitf: Forschongsbeiträge 

Art. W 
Der Bund kann die wissenschaftliche Forschung üher das tierische Verhalten und 
für den Tienchutr durch Beitrage unter5tutl-en 

f Tierschutz 

I Zehter Abschnitt: Verwaltungsmassnahmen und Rechtsschutz 

\ Art. 24 Tierhalteverbote 
I 

Die Behörde kann ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit desBeIroffenen das Hal- l ten von Tieren, den Handel oder die berufsmässige BeschL4Ttigmg mit Tieren auf 
bestimmte oder iinbestiminte Zeit den Personen verbieten: 

a. die wegen wiederholter oder schwerer Ziiwiderhaiidlung gegen Vorschriften 
I dieses Gesetzes und seiner Ausführungserlasse oder gegen Einzelverfügun- 

gen bestraf? worden sind; 
1 b. die wegen Geisteskrankheit, Geistesschwäche. Trunksucht oder aus anderen 

Gründeii unfhig sind, ein Tier ni halten. 

1 
Art. 25 Behördliches Einschreiten 

1 Die Behörde schreitet unverzuglich ein, wenn feststeht, dass Tiere stark vernach- 
lässigt oder völlig unrichtig gehalten werden. 'Sie kann die Tiere vorsorglich he- 
schlagnahmen und sie auf Kosten des Halters an einem geeipneten Ort unterbrin- 
gen: wenn nötig lässt sie die Tiere verkaufen oder töten. Sie kann dafür die Hilfe 
der Polizeiorgane in Anspruch nehmen. 
2 Der Verwertungserlöa mllt nach Abzug der Verfahrenskosten dem Eigentümer 
zu. 

Art. 26 Rechtsschutz 

1 Verfügungen des Eidgenössischen Veteriiiäramtes iinterliegen der Beschwerde 
aii das Eidgenössische VolkswirtsclialtsdepartemenC. 

2 Im übrigen gelten die allgemeinen Bastimmungen über die Buiideirechtspflege. 

Elfter Abschnitt: Straiöestimmungen 

Art. 27 Tierquälerei 
I Wer vorsätzlich 

a. ein Tier missliandelt. stark vernachlässigt oder unnötig üheranstreugt 
(Art. 22 Abs. I); 

b. Tiere auf qualvolle Art tötet (Art. 22 Ahs. 2 Bst. a): 
c. Tiere aus Mutwillen tötet, insbesondere durch Abhalten von Schiessen auf 

zahme oder gefangengehaltene Tiere (Art. 22 Abs. 2 Bst. b); 
d. Kämpfe zwischen oder mit Tieren veranshltet. bei denen Tiere gequält oder 

getötet werden (Art. 22 Aha. 2 Bs1.c); 
e. bei der Durchführung von Versuchen einem Tier Schmerzen, Leiden oder 

Schäden zufüg, soweit dies nicht für den verfolgten Zweck uiivermeidlich ist 
(Art. I6 Abs. 1 )  

wird mit Ciefingni~ oder mit Busse hestraft. 
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I 
I 

2 HandeEt der Täter Whrläs~ig. so ist die Strak Haft oder Busse bis zu 20000 
Franken. i 
Art. 28 Widerhandlungen im internationalen Handel 
1. Wer Time oder tierische Erzeugnisse mch den Anhängen 1-111 des überein- 
konimens vom 3.Marz 1973 iiher den in ternat ionh Hwdel mit gefährdeten 
Arten freilebender Tiere rmd Pflanzen eptgegen dem Abkommen vorsätzlich ern- 
oder ausfihrt. durch das Land beroldeit oder in Besitz nimmt, wird mit GefBng- 
nis oder mmit Busse bestraft 
Handelt der Täter f ah r lhg ,  so ist die Strafe Haft sder Busse bis zu 20 000 Fmn- 
km. I 
2. Wer die auf Artikel 9 Absatz 1 des Gesetzes beruhenden Vorschriften Über den 
inkrnutionalen Handel vorsätzlich verletzt, wird mit Haft oder mit Bus% bis 
zu 20OW Franken bestraa. Versuch nnd Gehilfenschaft sind srrathar. 
Handelt der Täter fahrlässig, ao ist die Strafe Busse. 

Art. 29 Ubrige Widerhandlungen 

I .  Wer vorsätzlich 
i< die Vorschriften über die TierhalQm missachtet (Art. 3 und 4): 
b. Tiere vorschrdtswidrip beF&dert (AG. 10); 
c. vor$c11riFtswidng Eihgtiffe a m  lebenden Tier oder Tierversuche vornmimt 

(Art. 11, 13, 14, 15, 15 Abs.2-51, 
d. Tiere vorschrtftswidrig schlachtet (Art. 20 und 21); 
e. verbotene Ritndlungen nach Artikel 22 Absatz 2 Buchstaben d-h vornimmt, 

wird, wenn nicht Artikel 27 dieses Gesetzes anwendbar ist, mit Haff oder mit Busse 
bis t u  20W0 Franken bestraft 
Verawh und Gehilfenehaft sind strafbar. 
Haodelt der Tater Pahrlässi&, 5 0  ist dre Strak Busse. 
2. Wer in anderer Wezse dem Gesetz. den darauf beruhenden Vorschriften oder 
emer unter Hinweis auf die Sirafandrohung dieses Artikels an ihn gerichteten 
EinzelverfXgung vorsätzbtzlieh oder fahrlässig zuwiderhandelt, wird mit Bnsse be- 
straft. 

Art. 30 Verjährung 
Eine Übertretung verjährt in zwei Jahren. die Strafe einer Ubertrmng in fünt 
Jahren 

Ar(.. 31 Anwendung auT juristische Perwnen und Handelsgesellschaften 

Artikel 6 des Bundes.geset7efi tiber dar Verwaltuu@strafrecht ist anwendbar. 

Art. 32 Strafverfolgung 

I 1 Verfolgung und Beurteilung strafbarer Handlungen surd Sache der Kantone 
Das Eidgenossfsche Veterinäramt kann un Sinne von Artikel 258 des Bundesge- 

I 
setzes iiber die Bundesstrafrechtspnege Amtsklage erheben 

'Strafbare Handlungen nach Artikel 28 verfolgt und beurteilt das Eidgenössische 
Veteruiar<mt mch dem Buiidesgesetz Über das Verwaltungsstrafrecht. Lieet I - ' gleichzeitig eine Zollwiderhandlung vor, so fuhrt die ~ o ~ v e r w a i t i i n ~  die unters;- 
cliung durch und erlässt auch den Strafbescheid im abgekrirzten Verfahren. 

Zwölfter Abschnitt: Darcbfuhrungsbestimmungen 

I Art. 33 Vollzug 

1 Der Bundesrat erlüsst die Vollzugsvorschriften Er kann das Eidgenossishe 
Veterinaraint ermkchtigen. Ausflihningsvorschrlften technischer Art zu erlassen 

Der Vollzug obliegt den Kantonen 
'Der Vollmg an der Zollgrenze, die Dwchfuhrung des Bewilligungsverfahrens 
nacli Artikel 5 sowie die Überwachiing deD internationalen Hdndels mit Tieren 
und tierischen Produkten sind jedoch Bundessnche 

Art. .M Befugnisse der Kontrolio~gane 
Die mit dem VoUzug dieses Gesetzes beauftragten Organe haben im Rahmen des 
zutreffenden Prozessrechtes Zutritt zu den Rautnen, Einrichtungen. Fahrzeugen, 
Gegenstanden und Tieren; dabei haben sie die Eigenschaft von Beamten det ge- 
richtlichen Polizei. 

Art. 35 Oberaufsicht des Bundes 

Die Oberaufsicht des Bundes uber den Vollzug dieses Gesetze? durch die Kan- 
tone obliegt dem Eidgen6ss1schen Volkswi~ ttchaftsdepartement uiid des~en Vete- 
r&amt. 

Art. 36 Kantonnle Vorscluiften 
1 Soweit dieses Goset7 zu seiner Ausfuhrung der Erganzung durch kantonales 
Recht bedarf, sii>d die Kantone verpilichtet. die entsprechenden Vorschriften auf- 
~usteilen. 

'Dre kantonalen AusfUhrung?vorschntlen bedürfen TU ihrer Gültigkeit der Ge- 
nehmigung d e ~  Biindesrate~ 
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Dreizehnter Abschnitt: Scbl~bestimmungen 

Art. 37 Aufhebung bisherigen Rechts 

Artikel 264 des Schweizerischen Strafgesetzbuches ist aufgehoben. 

Art. 38 Referendum uiid Inkrafttreten 

1 Dieses Gesetz untersteht den? fakultattven Referendum 

' Der Bundesrat bestimmt das lnkrafltreten 

3 

Bundesgesetz 
über die Erfüllung sicherheitspolizeilicher Aufgaben des 
Bundes 

vom Y. März I978 

Art. 1 Gruiidsatz 

Die Kantone stellen dem Biind die Polizeiksäfte zur Verfügung. die er zur Erfül- 
lung seiner sicherheitspolizeiGchen Aufgaben, besonders im Zusammenhang mit 
der Bekämpfung von Terror, benötigt. 

Art. 2 Aufgabei? 

1 Zu den sicherheitspolizeiliclien Aufgaben des Bundes gehören namentlich: 
a. der Schutz der diplomatischen Missionen und konsularischen Posten, der in- 

I ternationalen Organisationen und der internationalen Konferenzen iii der 
Schweiz; 

b. der Schutz fremder Staatsoberhäiipter oder Regierungschefs bei Aufenthal- 
ten in der Schweiz: 

c. der Schutz der Bundesbehörden; 
d. der Schutz der Gebäude und wichtiger Anlagen des Bundes; 
e. die Bekämpfung von Anschlägen gegen die Luftfalvt: 

I f. die Sicherstellung der öffeiitlichen Ordnung nach Artikel I6 der Bundesver- 
fassuiig. 

Der Einsatz der Armee für den Ordnungsdienst bleibt vorbehalteii. 

Art. 3 Aulkehot und Einsatz 

1 Der Bundesrat bestimmt die cric~rdrrlichen Kontingentc. Iassi dicjc durch die 
Knntoiicniilhicten lind ieriiigtdercn r~!i\i~t/ Fr hiirt dwu clic Kai l l~ i l~rcp lc ru~l~cn  



2 Der Bundesrat bezeichnet den Kommandanten In der Regel ubertragt er das 
Kommando einem kantonalen Pollteibearnten; in diesem Fall verständigt er sich 
mit der Kantonsregiemng. 

3 Er kann einen Kanton mit einer sicherheitspolizeiliehen Aufgabe des Bundes 
behauen, in diesem Fall bezeichnet die Kdnton~regierung den Kommandanten. 

Art.4 Kosten 
1 Die kantonalen Pol~zeibeamlen werden fur den Bundesdienst vom Bund, in 
enger Zusammenarbeit mit den Karitonen, ausgebildet und ausgeastet. Der 
Bund kann sich an der Errichtung und am Betrieb von Ausbildungsstatten betei- 
ligen. 

FUt die Dauer der AusbiIdung und des Einsatzes eisetzt der Bund den Kanto- 
nen die Personalkosten 
3 Die Erfüllung ordentlicher Schutzaufgaben un Rahmen der kantonalen Polizei- 
hoheit wird nicht entschadigt. 

4 Kantonen, dte in aussergewoM~chm Mass sicherheitspolizeilrche Aufgaben un 
Interesse des Bundes za erfüllen haben, kann d e ~  Bund einen angemessenen Bei- 
trag ausrichten. 
SDie Kosten einer Intervention nach Artikel 16 Absatz 4 der Bundesverfassung 
sind vom mahnenden oder veranlassenden Kanton zu tragen. sefern die Bundes- 
versammlung nichts anderes beschliesst 
6 Der Bund kann den Kantonen ein vom Bundesrat festziisetzendes Wartegeld je 
Mann und Tag für die Dauer der Einteilung ihrer Polueibeamten in der Sicher- 
heitspolizei des Bundes ausrichten. 
7 Die Erhebung von Gebühren aiifgrund besonderer Erlane bleibt vorhehalten 

Art. 5 Dienstrecht 

1 Wäbrend der Ausbildung und im Einsak unterstehen die kantonalen Poltzeibe- 
amten Bundesrecht. 
2 Für Bestand und Gestaltung des Dienstverhhltnisses. einschliesslieh der Beswl- 
dun& sowie fur die Ausbbung der Disziplinargewalt d l t  kantonales Recht. 

Art. 6 Soziale Sicheraug: Verantwortlichkeit 
1 Die kantonalen Polizeibeamten. die wahrend des Bundesdienstes erkranken 
oder verunfallen. haben die glercben Rechte, wre wenn ste in Dienst des Kantons 
eikranken oder veruniallen Der Bund trugt die Kosten, soweit %re nicht durch 
eine Ver~icheiung gedeckt ~ i n d  

F& den Schaden, den die kantoiralen Polizeibeamten bei ihrer Tatigkeit fur den 
Bund widerrechtlich verursachen, haftet der Bund. Das Verantwortlichkeitsgesetz 
ist anwendbar. 

Art. 7 Vollzug 

I Der Bundesrat regelt die Emzelheiten nach Rücksprache mit den Kantonsregie- 
rungen. 

Er arbeitet mit den Kantonsregierungen zusammen Diese erlassen im kantona- 
len Bereich die nötigen Vorschriften. 

Der V o h g  obliegt dem Bundesrat. 

.Alt. 8 Referendum und lnkrafttreten 

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 

' Der Bundesrat bestimmt das lnkrafitrden 



Bundesgesetz 
über die Berufsbildung 
(BBG) 

vom 19. April 1978 

Erster Titel: Geltnngabereich 

Art. 1 
1 Das Gesetz regelt 

a die Beiufsbwatung. 
b die Grundausbildting und die Weiterbildung in den Berufen der Industrie, 

des Handwerks, des Handels. des Bank-. Vmcherungs-, Transport- und 
Gastgewerhes und anderer Dienstleistungsgewerbe sowie der Hauswrrt- 
schart. 

C die Berufshildungsforscliung 
2 Die Anwendung des Gesetzes richtet %ch nach dcr Ai t des zu erleinenden Beru- 
fes und ist von der Art des Betriebe7 unabhangig 

3 DieGrundausbildung und die Weiterbildung in den Berufen der Erziehung, der 
Krankenpflege und in den übiigen sozialen Berufen, der Wisseiischaft, der Kunst, 
der Land- und Forstwirtschaft sowie der Fischerei fallen nicht in den Geltunss- 
bereich dieses Gesetzes. 

4 Bestehen Zweifel. ob ein Ausbildungsverhältnis als ~ehkerhältnis im Siniie des 
Gesetzes zu gelten hat, so entscheidet dnrüber die kantonale Behörde. 

Zweiter Titel: Bemfsberatnng 

Art.2 Zweck 

1 Die BeruTsberiitung hilft Jugendlichen und Env~chvenen durch allgemeine Auf- 
kläriing und persönliche Berattiiig bei der Berufs- und Studienwahi sowie hei der 
Gestaltung der heriiflichen Laufixahn. 

Berufsbildung 

Jugendliche werden in Zusanimeiiarbeit mit den Eibm, der Schule und der 
Wirtschaft, Erwachsene in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft beraten 

Art 3 Freiwilligkeit und Unentgeltlichkett 

Die Berufsberatung ist freiwillig uiid un~ntseltlich. 

Art. 4 Aufgaben der Kantone 

1 Die Kantone sorgen fiir erne tweckmassige Organisdtion der Berufsberatung 
und unterhalten eine kantonale Zentralstelle 

2Die Beiater mussen sich uber eine vom Bund anerkannte Fachausb~ldnng aus- 
weisen. 

Art. 5 Aufgaben des Bundm 

1 Der Bmd fordert die Berufsberatung dureh Berträge und andere Manahmen 

2 Er sorgt in Zusammenarbeit mit den Kantonen und den zuständigen Bernfsver- 
bänden für die Ausbildung und Fortbildung der Berufsberater. Er kam geeignete 
Institutionen zur Mitwirkung heramehen und ihnm allenfalls die Ausbildung 
der Berufsberater übernagen. 

Dritter Titel: Bemfiiche Grundausbildung 
Erstes Kapitel: Ziel und Arten 

Art 6 Ziel 

Die berufliche Gnindausbildung vermrttelt die zur Ausubung eines Berufes not- 
wendigen Fettigkeiten und Kenntnisse Sie erweitert die Allgemeinbildung und 
fordert die Entfaltung der Personlichkeit und des Verantworcungsbewusstse~ns 
Sie bildet ferner die Grundlage zur fachhchen und allgemeinen Weiterbildung. 

Art. 7 Arten 

Die beruüiche Gnindausbildung wird vermittelt: 
a. durch die Berufsiebrein eurem privaten oder öffentlichen Betrieb mit gkich- 

zeitigem Besuch der Benifsschule, wobei die praktische Aitsbildung durch 
Kurse zur Aneignung grundle8ender Fertigkeiten (Einführungskurse) gefor- 
dert wird. 

b durch die Bcrufslehre in eurw Leivwerkstatte odsr einer Schule für Gestal- 
tung, die neben der praktischen Ausbddung auch den bed ichen  Untemcht 
vermittelt, 

C. durch die Ausbildung in einer @entliehen oder privaterl gemeinnhtzigen 
Handelsmittelschule. dle vom Bund anerkannte Ahschlusspriifungen durch- 
führt. 



Berufsbilduna 

Zweites Kapitel: Berufslehre 
1. Abschnitt: Angemeine Vorschriften 

An. 8 Dauer und Beginn 
1 Die Berufslehre dauert mindestens zwei Jahre. Sie ist auf ganze Jahre anzuset- 
zen. Bei einer Siiifenlehre dqriern die Aushildungsperiodeii nach der ersten Stufe 
mindestens ein Jahr. Das Eidgenössische Volkswirtschaftsdeparternent (Departe- 
ment) kann bei besonderen Verhältnissen Ausnahmen von der Ganzjahmpflieht 
bewilligrn. 

2 DieBerufslehre beginnt mit dem Schuljnhr dei-vom Lehrling zubesuchundm Be- 
rufsschule. Über Ausnahmen in Einzelfällen entscheidet rach Anhören der Berufs- 
schule die kantonale Behörde. 
3 Die Vorschriften über die Berufslehre selten nur für Berufe, für die ein Aushil- 
dungsreglement erlassen worden ist. 

Art. 9 Lehrling 

1 Als Lehrling gilt, wer das 15. Altersjiihr vollendet hat, aus der Schulpflicht ent- 
lasse11 ist und aufgrimd eines Lehrvertrages einen dem Gesetz unterstellteii Beruf 
erlernt. 
2 Bei besonderen Umstäiiden k n n  die kantonale Behörde einen Jugendlichen, der 
das 15. Altersjahr im Iiiufeiiden Kalenderjahr vollendet, ausiiahmsweise als Lehr- 
liug zulassen. 

3 Wird der Lehrling iin Laufe der Berufslehre mündig oder tritt ein Müiidiger eine 
Lehre an. so unterliegt &das Lehrverhältnis gleichwohl den Vorschriften des Geset- 
zes, soweit sieh diese nicht nur auf Jugendliche im Sinne des Arbeitsgesetzes 
(Alt29 Abs. I) beziehen. 

Art. 10 Lehrnieister 
1 In den dem Gesetz unterstellten Bsrufen düifen Lehrlinge nur von Lehrmeistern 
ausgebildet werden, welche die erforderlichen beruflichen Fähigkeiten und per- 
sönlichen Eigenschaften besitzen, einen Aushildungskurs fiir Lehrnieisiet besucht 
haben und Gewähr bieten fiir eine tiichgemilsse, verstindnisvolle Ausbildung 
ohne gesundheitliche oder sittliche Gefahrdung. 
2Ats Lehrmeister gilt der Betriebsinhaber oder ein von ihm bezeichneier Milar- 
heiter. der die Anforderungen erfüllt. 
3 Auf Antrag des Berufsverbaiides kann das Departement vorschreiben. dass der 
Lehrmeister die Berufsprüfung oder die höhere Pachprüfung bestaiiden hat. 111 

Berufen, in denen heide Prüfungen durchgeführt werden.,genügt die Berufsprfifutig. 

Berufsbildung 

4 Wenn der Lehrmeister die Voraubsetzuqen nach Absatz I nicht erfullt, die ge- 
setzlichen Pflichteii schwer verletzt oder wenn sich aus den Zwischen- oder Lehr- 
abschlussprüfungen ergibt, dass die Ausbildung ungemigend ist, so untersagt ihm 
die kantonale Behorde die Ausbildung von Lehrlingen 

AII. 11 Ausbildung der Lehrmeister 

1 Die Kantone Fiihreo in Zusammenarbeit mit den Berufsverbanden Aiisbilduiigs- 
kurse fiir Lehrmeister durch Sie kdnnen die DurchNhtung den kantonalen Be- 
rufsverbdnden uhenragen Fur Berufe mft wenigen Lehrlingen oder heim Fehlen 
kdmonaler BerufsverbBnde kann das Bundesamt fw Industrie, Gewerbe und 
Arbeit (Bundesamt) schweizerischen oder regionnleii Berufsverbinden auf Ge- 
such hm die Durchführring fur die ganze Schweu, fur eine Regron oder für ein 
Sprachgebiet ubertr~igen. 

=Das Bundesamt bestimmt das Mindestprogramm der Kurse und sorgt in Zu- 
sammenarbeit init den Kantonen und Barufsverb&nden für die Ausbildung der 
lnstrnktoren Es fördert ferner die Weiterbildung der Lehrmeister. 
'Der Besuch des Ausbildungskiirses ist Pilr die Lehrmeister obligi~ioriscli. Aus- 
nahmen können bei Nachweis einer gleichwertigen Ausbildiing von der kantona- 
len Behorde nach den Richtlinien des Bundesamtes bewilligt werden. 

An. 12 Ausbildungsreglemei?te 

1 Das Deaartement erlasst für die einzelnen Berufe Amblldiin~rznlemtnie. Diese - - 
regeln insbwondere die Berrifsbezeichnung. das Ausbildungsnel, die Dauer der 
Lehre. die Anforderuneen an den Betrieb. die Zühl der Lelirlinee die von einem - ., 
Betrieb gleichzeitig ausgebildet werden durfen, und das Aushildungsprogramrn 

'Fur Berufe, die nur m einem Kanton ausgeubt werdcn, kann das Depuitement 
den Kanton zum Erlass eines Ausbildungsreglements erinachttgen 
.'Zur versu~hsweisen Einfiihrung einer Berllfslehre erlässt das Bundesamt ein vor- 
I i u f i g ~ ~  Reglement oder ermächtigt hiezu den Kanton. 

4Das Departement sorg in Zusamneearbeit mit den Berufsverbanden dafur. 
dass die Ausbddunpsreglemente der Entwicklung iii den B e ~ f e n  angepassl wer- 
den. Es koordrnrert die Ausbildunp ui verwitndten Berufen. 

3 Die Ausbildung8regiemente werden im Bundesblatt veroffentl~cht. 

Art. 13 Voraussetzungen fiir den Erlass 
Ausbddungsreglemente werden nur fur Berufe erltiasen, die hinsiclitlich der zu er- 
werbenden Fertigkeiten und Kenntnisiie eine angemessene MdnnigFahigkeit auf- 
weisen, nicht durch bloase Anlernung erlernt werden konnen. den Ubertntt in 
eineh andern Betrieb zulassen und m der Regel die Grundlage zu einem beruf- 
bchen Aufstieg bilden. 



Berufshildung 

Art 14 Stufenlehre. Differenzierte Lehre 

1 Umfasst ein Beruf ein breites Tatigkeitsfeld, so kaim die Berufslehre als Stufen- 
lehre oder differewerte Lehre gestaltet werden D I ~  Stufenlehre besteht aus einer 
Grundlehre mit Lehrahschlussprufung und einer Zusatzlehre mit neuer Ah- 
schlusspr ufung. Bei der differenzierten Lehre stimmen die Lehrprogramme ver- 
wandter Benrfe wahrend einer kurzen Einfihrungszeit mitanander üherein. 

zBei der Stufenlehre kdnn der übertritt in die obero Stufe von bestimmten Min- 
destleistungen an der Lehrabschlusspiüfung der untern Stufe oder vom Bestehen 
eiiier Aufnahmeprufung ahhaiigig gemacht werden. 

An.15 Hochstzehi dei Lehrlinge in einem Betrieb 

1 Die Zahl der LeMinge. die in einem Betrieb gleichzeitig ausgebildet werden 
durfen. ist im Aushildungsreglenient so festzusetzen, dass die Fachgeinhsse und 
sorgfaltige Ausbildung gewährleistet ist 
2 Die Zahl der Lehrlinge soli zur Znhl der hesch8ftigten gelernten Berufsleute in 
einem angemessenen Verhkltnis stehen, ebenso die Zahl der Lehrlinge im gleichen 
Lehrjahr zur Gesamtzahl der Lehrlinge. 

Bei besonderen Verhaltnissen. wie bei Mangel an geeigneten Lehrstellen oder 
bei aussergewohnlichem Nuchwriclisbedarf sowie Für Lehrhetriehe mit hauptamt- 
lichen Ausbildern, kann die kantonale BehOrde im Einzelfall die Höchstzdhl der 
Lehrlinge voruhergehend erhöhen, sofern dies die fuchgemasse Ausbildung ucht 
beeintrachtigt 

An. 16 Einiüluungskursc 
1 Die Berufsverbande fuliren un Rahmen der Berqfblehrü Einführungskurse durch 
wir Aneignung der grundlegenden Fertigkeiten. 
2 Das Bundesamt kann Berufe, deren besondere Struktur die Vetanslriliung von 
Einführungskursen nicht erfordert, auf Gesuch hin davon hefreien. 

.'Der Besuch der Kurse ist fur alle Lehrlinge des Berufes obligatorisch Lehrluge 
von Betrrehen, welche die grundlegenden Fertigkeiten in einer betriehsintemen 
Lehrwerksiatte oder in gleichwerhger Form vemineln. mnd jedoch vom Kurshe- 
such befreit. Die betriehsinterne Vermittlung der Gnrndfertigkeiten soll mit den 
Elofulirungsklirsen der Berufsverbände koordrnierl werden. 
.i Die Einfuhnrngskiine werden von den Berufsverhiinden in Zusdmmenarbert mit 
den Kantonen durchgeführt. Sie sind auf den heruflicheii Untemcht abzustim- 
men, ohne dessen D ~ u e r  eimuschrlinken. 

5 Füi die Kurse ist ein Reglement zu erlassen das die Organisation. die Dduer. 
den Lebstoff, die Koordination mit dem beruflichen Unteriicht und die Kmten- 
deckung regelt Das Reglement beduif der Genehmigung des Bundesamtes 
*Der Bund fördert die Ausbilduiig der Instruktoren fur Einführungskurse. 

Alt. 17 Hilfsmittel für die Auabddiing 

1 Um eine systematische und methodish richtige Ausbildung der Lehrlinge 
siehemistellen. arbeitet der zustandige Berufsverband aufgrund dca Ausbildungs- 
reglements einen Modell-Lehrgang für die praktische Ausbildung im Betrieb aus. 
Er ist dem Lehrling in geeigneter Weise zur Kenntnis ZU bringen. 

'Der Lehrmeister hält deii Stand der Ausbilduqg periodisch, in der Regel jedes 
Semester. in einem Ausbildungsbencht fest. den er mit dem Lehrling bespricht. 
Der Bericht ist dem gesetzlichen Vertreter zur Kenntnis zu hriiigen. 

'Auf Antrag des zuständigen Beriifsverbundes kann das Departement den Lehr- 
ling verpflichten, eiii Arbeitsbiich zu fuhren. Dieses ist vom Lehniieisrer regel- 
mässig zri kontrollieren und zu visieren. Das Prüf~ingsreglement kann eine Bewer- 
tung des Arbeitsbuches vorschreiben. 

An. 18 kndemng des Mrndestalters und der Lehaeit 
1 Das Departement kann im Ausbildungsregiement das Mindestalter erhohen, 
wenn besondere Verhiltnissc dies rechtfertigen 
?Auf Antrag der Vertragsparteien oder der Berufsschule kann die kantonale Be- 
h6rde m EinzelFdlen die Lehrzeit verkürzen, insbesondere wenn der Lehrling be- 
reits hber Vorkenntnisse verfügt oder eine Lehre Ln einem andem Beruf bestan- 
den hat. sie kann die Lehrzeit verlängern, wenn das Lehmel trotz facbgemässer 
und sorgfältiger Aushildung voraussichtlich wahrend cter normalen Lehrzeit niohl 

I erreicht werden kann 

I Art. 19 Berufslehre von Behinderten 

1 Kann ein Behinderter wegen seines Gebrechens nicht aiie im Auabilduiigspro- 

i gramm vorgeschriebenen Arbeten ausfuhren, so entscheidet die kantonale Be- 
hörde, ob ein Lehrverhältnis im Sinne des Gesetzes vorliegt 
2 Fur hehiiderte Lehrlinge kann die kantonale Behörde die Berufslehre nöugen- 
falls angemessen verlängern, sie voin Unterricht teilweise befreien und ihnen bei 
der Lehrahschlusspriifung Erleichterungeii gewähren. 
I 

2. Abschnitt: Lehrverhältnis 

Art. 20 Genehm~gung 

1 Lehrverhaltnisse in Benrfen nach diesem Gesetz bedürfen der Genehmigung 
durch die kantonaleEehbrde. Die Genehmigung wirkt auf den Zeitpunkt zurück. 
in welchen1 die Lehre angetreten wurde. 
5 Der Lehrmeister hat den Lehrvertrag vor Beginn der Lehre der kaMoniilen Be- 
horde einzureichen. Das Departenient bestnnmt die Be~ufe, fur die dem Lehrver- 
trag ein berufsbezogenes ärztliches Zeugnis beigelegt werden muss. Die kantonale 
Behörde genehmigf das Lehrverhdltnis. sofern die Voraussetzungen erfüllt sind; 



sie uberniitlelt je ein Exemplar des genelimigten Vertrages den Vertragspartcien 
Dem Lehrling sind Cerner das Ausbildungs- und Prufungsreglement sowie der 
Lehrplan Wr den beruflichen Unterricht abzugeben 

3 Ist der Lehiineister zugleich Inh~her  der elterlichen Gewalt. so bedarf es keines 
Lehrvertrages; der Lehrmetster hat jedoch der katitonaleii Behorde vor Beginn 
der Lehre schriftlich das Lehrverhältnis anzumelden 
4 Wird der Abschluss des Lebtverwages unterlassen oder wird dieser vom Lehr- 
nieister nsht  oder verspätet eingereicht oder meldet er als Inhaber der eltcirlichen 
Gewalt das Lehrverhaltnrs nicht oder zu spät alt. so unterliegt es trotzdem den 
Vorschriften des Gesetzes. 

Art. 21 Probezeit 
1 Haben die Vertragsparteien die Probezeit im Lehrvertrag iiicht fuktgelegt, so gei- 
ten die drei ersten Monate un Lehrbetrieb als solche 

>Die Hdohscdauer der Probezeit von drei Monaten (Art.344 Bst.a Abs.2 OK) 
kann vor ihrem Ahlakfdurch Abrede der Parteien unter Zustimmring der kanto- 
nalen Behorde aumahmsweise bis auf sechs Monate verlitngert werden. 

3 Wird das Lehrverhkitnis wahrend der Probezeit üufgelost, so hat dies der Lehr- 
meister der kantwaien Behörde lind der Berufsschule nnverziiglioh schriftlich zu 
nielden 

Art. 22 Pachten des Lehrmeisterb 
I Der Lehrmeister hat den Lehrling nach dem im Ausbildunpsr~lement feslgeieg- 
ten Lehrprogrimm fachgemäss, systematisch und vers~indnisvoll uusnihilden. Er 
hat dafwr zu sorgen, dass die Ausbildung im Betrieb mit dem UnterRchl in den 
beruflichen F~chern ti~ögliohst gut kootdmierl wird. 

2 Der Lehrmeister iiiformiert den Lehrling uber alle wesentlichen Mnssnahmen im 
ZuswmmPnhang mit dein Lehrve~haltms und raumt ihm ein angemessenes Fvlit- 
spracherecht ein Bei einem nicht ordnungsgemiissen Verlauf der Lehie hiit er 
rechtzeitig den gesetzlichen Vertreter des Lehrlings zu benachrichtigen. 

B Der Lehrling darf nur zu Arbeiten beigezogen werden, die mit dem Beruf in1 
Zusammenhang stehen und die Aiisbrldung nicht beeintr'dchtigen. 
4 Der Lehrling darf nicht zu Akkoi-darheiten herangezogen werden. 
S Der Lehrmeister hat den Lehrling ge.$en Unfall zu versichern und die Pramie C~ir 
die BetriebsunfRllversicher~g zu entnchten. Die ~ h m a h m e  der Pramie die 
NichtbetriebswfaUversrcberung ist, unter Vorbehalt der kantonalen Gesetzge- 
bung, un Lehrvertrag zii regein 
fi Spdtesiens drei Monate vor dem Abschluss der Lehre gibt der Lehrmnster dein 
Lehrling bekamt, ob er nachher im Betneh besch8ftigt werden kanii. 

Art. 23 Pflichten des Lehrlings rmd seines gesetzlichen Vertreters 
1 Der LehiIing hat alles zu tun. um das Lernziel zu erreichen Er hat die Anurd- 
nitngen des Lehrmeisteis zu befolgen. die ihm ubertragenen Arbeiten vewissen- 
haft auszufüliren und das Oeschaftsgeheimnis zu wnh~en. 

'Der gesetzhche Vertreter des Leluhgs hat den Lehrnieister und die Beruf+ 
schule in der Erfullung ihrer Aufgaben nach Kraften zu unterstützen und das 
gute Einvernehmen zwischen Lehrineister. Lehrling und Berufsschule ni fördern. 

Art. 24 AuFsicht 
1 Die kantonale Behorde ubei wacht die Berufslehre. ZU diesein Zweck ordnet sie, 
wem iiicht frühere Lehrverhaltnisse Gewahr filr dke vorschrlftsgemäse Durch- 

. führung bieten, uinert nutzlicher Frist einen Betnebsbesuch a n  Sie kann von den 
Beteiligten Auskünfte verlangen sowie in die Lehrgange, Ausblldrtngsbeichte lind 
Arbeitsbücher Einsicht nehmen 
2 i n  Eiwelfallen. insbesondere wenn ein Betrieb erstmals Lehrlrnge ausbilde1 oder 
wenn der Lehrmeister oder der gesetzliche Vertreter des Lehrlings er, verlimgt, 
kann die kantonale Behdrde eine Zwischenpnifung durchftihren. Besteht ein &U- 
gemeines Bediirfnis, so kann der K:inton [ur alre Lehrluige eines Beiufes Zwi- 
schenprüfungen vorschre~ben und deren Durchführung auf Antrag eitles Beriifs- 
verbandes diesem ubertragen. 

3 Lassen der Betnebsbesuch oder die Zwischenprüfung Zweifel an der Eiynuny 
des Lehrlings oder am Erfolg der Lehre aufkommen oder zeigen sich Mängel la 
der Ausbildung, so trifft die kantonale Behörde nach Anhoren der Vertragspar- 
teien und allenfalls der Berufsschule die notw~lidigen Anordnungen. Ste liebt das 
Lehrverhaltnis durch Widerruf der Genehmigung auf, wenn dje Voraussetzungeii 
von Artikel25 Absah 2 g ~ e h e n  suid 

Art. 25 AAuflosung des Lehrverhßlrnisses 

4 1 Wird das Lehrverhhltiits im beidseitigen Einverstandms oder von errrer Vertrags- 
partei aus einem wichtigen Grund aufgelöst. so hat der Lehrmeister sofort die 
kantonale Behurde und die Berufsschule zu benachrichtigen. Die Behorde ver- 
sucht nach M~gliclikeit eine Verstiindigung zwischen den Vertrdgspdrleien über 
die Wiedmnfnahmo des Leherhaltnisses herheizufuhren, 

2 1st der Erfolg der Lehre in Frage gestellt oder besteht keine Gewahr dafur. dass 
die gesetzlichen Vorschriften eingehalkii werden, so kann die kantonale Behorde 
nach Anhören der Vertragsparteien und der Berufsschule dds Lehmerhältnis 
durch Widerruf der Genebnigung aufheben. 
3 Wird eut Betrieb aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen odei kann er nicht 
inehr nach den gesetzlichen Vorschrlfteit ausbilden, so sorgt die kantonale Be- 
hörde nach Moglichkeit dafür. dass der Lehrlag die begonnene Lelire ordnungs- 
gemiiss beenden kam 



Art. 26 Anwendung des Livilgesetzhu~hes und Beurteilung von Streitigkeiten 

1 Soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, gilt für das Lehrverhältnis das Ohli- 
gatlonenrecht 
2 Kantone, welche die Beurteilung ~ivilrechtlicher Streitigkeiten aus dem Lehrver- 
trag in erster Instdnz einer Venualtungshehorde uhertragen, haben das Verfahren 
nach ztvilprozsssualeii Grundsdtzen zu regeIn und die nach kantonalem Recht ge- 
gebenen Rechtsmittel einmraumen. 

3. Abschnitt: Beruflicher Unterricht 

Art. 27 Berufsscliuleri 

1 Die Berufsschulen haben einen eigenständigen Bildungsauftrag Sie vermtteh 
den Lehrlingen im Pilrcht- und In einem allfalligen Wnhlpflichtimterricht die not- 
wendigen thmretachen Grundlagen zur Ausübung ihres Berufes und fördern 
durch eine allgemeine Bildung die Enthltung ihrer Pers6nlichkeit. Leittungs- 
schwiicheren Lehrliiigen bieten sie nach MOglichkeit Stützkurse zur VerUefung 
des Pilichtstoffes. Sie kbnnen freiwillige Kurse fui Lehrlmge durchfiihren. ferner 
Weiterbildungs- oder Umahulungskurse fur Gelernte oder Angelernte und Kurse 
zur Vorbereitung auf den Besuch von hoheren Schulen Ausserdem vermitteln sie 
den beruflich~n Unterricht fur Jugendliche in einer Aiilehre (Art 49 Ahs.3). 

3 Als Berufsschulen gelten auch Lehnuerkstatten und Schulen für Gestaltring 
(Art 7 Bst. h). 

3 Die Schulen fur Gestaltung konnen Voikurse für ihre Berufslehren durchfuhren 
4 Die Kantone richten einen genüperiden schularztlichen Dienst ein. 

Art. 28 Pflichtfächer und Stundenrahlen 

Die Pflichtfacher sowie allfallige Wahlpflichtfacher und deren Stundentahleii 
werden in Lehrphneii hestimnit, die das Biindes~mt aufsielli. Diese werden den 
Erfordernissen der einzelnen Berufe angepasst und gleichzeitig mit dem betreffen- 
den Ausbildungs- und Prufungsreglement erlassen. 

Art. 29 Berufsmi~telschule 
1 Einer Berufsschule kaim im Einvernehmen in11 dem Bundesamt eine Berrifsmit- 
telschiile ange~liedert werden. Diese vermittelt begabteil und leiSiitn@wihgen 
Lehrlingen als Erganmng zum Piüchtunterricht eme breitere, der benulichen und 
persönlichen Entwiekiung dienende Bildung, die ihnen auch den Zugmg zu an- 
spruchsvolleren B~ldungsgangen erleichtert. 

Benifshi tdung 

zDW Bundesamt erlasst für die Berufsinittelschule Lehrplane und regelt ihre 
Oraenisation, die Zuldssungshedingunecn. die Piomotion ~owie die Ahschlusc- 
prüfring 

'Lehrlinge. die in Betrieb und Bemfsschiile die Voiliussevungen erfüllen, können 
die Berufsmittelschule ohne Lohnah~ug hesiichen 

Alt. 30 Besuchspflicht. Freifächer 

1 Der Lehrling ist verpfllditef den Unterricht nach dem für seinen Beruf gelten- 
den Lehrplan vom Begnn der Probezeit an regelmassig zu besuchen und die An- 
ordnungen der Schule m herolgen. 
2 Der Lehrmetster hat den Lehkling zum Besuch des Pflichtunteniehts anzuhalten 
und ihm die hiefir notige Zeit ohne Lohnahntg freizugeben Für den Pfichtun- 
terrtcht darf' vom Lehrling kein Schulgeld erhoben werden. Lehrlinge, die in Be- 
tneh und Schule die Voraussetzungen erfuen, konnen ohne Lohnahmg Fm&- 
cher besuchen. 

4 Die kantonale Behorde kann nach Anhbren der Berufsschule einen Lehrling 
ganz oder teilweise vom Unterricht befreien. wenn er sich uber eine gleichwertige 
oder hohere Ausbildung ausweist. 

Art. 31 Massnahmen bei ungenugeqden Leistungen 
Lassen die Leistungen in der 13erufsxhule ernstlich daran zweifeln. dass ein Lehr- 
ling die I.chrabschluss~rüfunn bi.\tehen wird. so benachrichtiet die Schulc den 
 ehm meister und den g&etzlichen Vertretet. Bessern sich die Letstmxen nicht, so 
beantragt die Schulc der kantonalen Behürde entsprcchendc ~assnahmen. Diese 
trifft. nach Anhören der Vertraesoartcien und der Beruf>schule. die notwcndieeii 
Vorkehren, um dem Lehrling Geh Möglichkeit eine Grundausbildung ent&e- 
chend seinen Anlagen und Neigungen zu vermittele Sie kann nötigenfalls dzzs 
Lehrverhältnis subeben (Art 25). 

A r t  32 Errichtung von Berufsschulen 

Die Kantone hahen den Lehrlingen der auf ihrcin Gcbict gelegenen Bctricbc dcn 
Besuch des Pflichruntemcht~ und der Berufsrnirtelxhulc zu ermuglichen. 

I Sowett es keine von Benifsverbgnden, gemeinnützigen Organisationen oder Be- 
tr iebe~~ getragenen, eidgenössisch anerkannten Schulen oder Kurse gibt, sargen 
die Kantone ifir die Errichtung von Berufsschulen oder ermbglichen durch geeig- 
nete Vorkehren den Besuih aws~rkantonaler Schulen und Kurse 
3 Die Bemfsscllnlen sthd nach Bernfsgsuppen zu bilden und nach Mbglichkeit als 
regionale Zentren zu emchten. Umfasst das Einzugsgebiet für einen Beruf mehr 
als einen Kanton und k6nnen sich die betelugten Kantone über den Schulort 
nicht einigen. so bestimmt Ihn das Bundesamt. 
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Berufsbildung 

Art. 33 Organisrition des Untarrichts 
1 Die Organisation des Unterrichts ist Sache der Kantoue. 
2 Die Klasaen werden nach Benifen und innerhalb eines Berufes nach Lehrjahren 
gebildet. Die kantonale Behbrde kann Ausnahmen mlassen. 

,Der Pflichtunterricht ist nsch Moglichkeit auf ganze Arheitswge anzusetzen. 
Dauert er  langer als einen Tag pro Woche. so I S ~  auch dei verbleibende Ta l  m- 
sammenhängend zu erteilen. 

4 Bei ganztägigem Pflichtunterricht darf der Lehrling am gleichen Tag nicht zur 
Arbeit im Betrieb herangezogen werden 
j Der Pflichtrintmich~ abgesehen von Turnen und Sport, wird späteSens uin 
18 Uhr beendet. Die kantonale Behörde kann aus zwingenden Gründen Ausnrih- 
men gewähren. 
6 Mit Bewilligung des Buiidesamtes kann das jährhche Untemchtspensum in ein- 
zelne Blocke aufgeteilt werden 

7 Den Lehrhgen wird in Schulfragen ein angemessenes Mitspracherecht einge- 
räumt. 

Art. 34 Intei-kantonale Fachkurse 
i Bei heranderen Verhältnissen kann das Bundesanlt auf Antrag des nistandigen 
Beiufsverhandes oder der beteiligten Kantone dnstelle des wochenllichen Unter- 
richis an der Berufsschule den Besuch eines interkdnionalen Fschkurses iür alle 
oder fiir bestimmte Facher obligatorisch erklaren Der Fachkurs muss Gewahr 
bieten, dass das Unternchtsziel besser e m c h t  wird, kerne iibmässigen Kosten 
und fur die Teilnehmer keine erheblichen Nachteile entstehen. 

?Das Bundesamt erlast fur jeden Fachknrs ein Reglement uber die Organisation 
des Kuxes und die Kosiendeckung. 

1 Erlaubt die zunehmende Zahl der Lehrlinge im betreffenden Beruf die Emch- 
tung regionaler oder kantonaler Berufsklassen, $1 der interkantonale Fachkurs 
aufzuheben 

Art. 35 Anforderungen an die Lehrer 

1 Der Unterricht an Berufsschulen ist durch fachlich itnd padagogisch ausgehil- 
dete Lehrer zu erteilen Dieq gilt aiwh fUr dte Kurse zur beruflichen Weiterbil- 
dung (Art 30). 

Durch Verordnung werden iiahere Vorschriften uber die Anforderungen an die 
Lehrer erlassen. 
JDie Lehrer sind verpflichtet, sich herunich fortzubilden 

Art. 36 Schweizwisches Institut fur Berufspadagogik 

1 Ausbildune und Fortbildung der hauptamtliohen und der nebenamtlichen Lehrer 
an Rertifsschulen sind si?weit sie nicht an einer Hochschule erfolge~i, Sache 

des Bundes Er fuhrt zu diesem Zweck ein Schweizerisches Institut für Berufspkd- 
agogik 
2 Das lnstitut ist schweuerische DokumentationssteUe kir den beruflichen Unter- 
richt, begutachtet Lehrm~ttel und Unterrichtshilfen und befasst sich mit For- 
schungsaufgahen auf dem Gebiet des beruflichen Unterrichts 

3 Diis Departement kann dem Institut weitere Ailfgaben übertragen, die der För- 
derung der Berufsbildung dienen. 

Art. 37 Massnahmen der Kantone mr  Forthildunx der Lehrer 

1 Die Kantone fuhren nach Bedarf und im Einvernehmen mit dem Institut für 
Berufspkdagogik ergänzende Kurse fur die Fortbildung der Lehrer durch 
2 Ste können den Besuch von Fortbildungskursen ohligatornch erklaren. 

4. Abschnitt: Lehrabschlussprüfung 

A r t  38 Zweck der Prüfung 

Durch die Lehrabschlussprüfung soll festgestellt werden, ob der Lehrling die im 
Ausbildungsreglement und un Lehrplan umschhebenen Lemaele, die ihn znt 
Ausübung seines Berufes befihigen. erreicht hat. 

Art 39 Prüfungsreglemente 
1 Das Departement erl&sst für jeden Bemf ein Prüfungsreglement. Dieses regelt 
die Organisation und die Dauer der Pnifung, den Pnifungsstoff und dessen allfal- 
Iige Aufteilung Li einzelne Gebiete (Teilprüfungen). den Einbezug von Noten der 
Berufsschule sowie die Beurteilung und Notengebuqg. 

:Das Bundesamt erlasst ein I'nifungsreglernent. coldngc die Beruislehrc nur vrr- 
suchsurijc cingefuhri ist (Art. I 2  Abs 3) 

Art. 40 Obligatonum der Prufung 
1 Der Lehrling hat, soweit er nicht vorher Teilpriifungen heatand, die Lehmh- 
schlusspriifung gegen Ende der Lehrzeit oder bei erster Gelegenheit nach deren 

n Ablauf abzulegen Ist er verhindert. so legt er sie nach Wegfall des Hinderungs- 
I grundes ab. 

I ZDer Lehrmeister hat den Lehrling zur Prüfung anzumelden und ihm die für die 
Prüfung notwendige Zeit ohne Lohnabzug freizugeben Ausserdm hat er ihm, 
nach Weisung der Prtifungsbehörde, fur die Herstellung der Pnifungsarbeiten 
Arbeitsraum und Werkzeug sowie gegebenenfalls das Material unentgeltlich zur 
VerfUgung zu stellen oder zu verguten 

1 3Fur die Lehnbschliiisprüfung diufen vom Lehrling keine Gebiihren erhoben 
werden 
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Art. 41 Personen ohne Berufslehre und Schuler privater Fachschulen 

1 Mündige Personen, dre den B& nicht nach diesem Gesetz erlernt haben, wer- 
den zur Lehrabschlussprdfiing zngelassen. wenn sie mindestens anderthalbmal so 
lang im Beruf gearbeitet haben, als die vorgeschriebene Lehrzeit beträgt. Sie müs- 
sen sich ausserdem darüber ausweisen, dass sie den bemflichen Unterncht be- 
sucht oder die Berufskemmisse auf andere Wase erworben haben. 
ISchület privater Fachschulen werden znr Lehrabschlussprltfung zugelassen. 
wem ihre Ausbildung den gesetzlichen und reglementlrischen Vorschnften ent- 
spricht 

Art. 42 Durchfühmng der Priifung 

1 Die Kantone führen die Lehrahschlusspriifung durch 

ZDas Departement kann Berufsverbänden auf Antrag die Durchfühng der 
Lehclbschlussprüfung für die ganze Schweiz oder einen Landesteil in allen oder 

I 
C 

einzelnen Fächern Uhertragen. Macht das Departement von dieser Befugnis kei- 
' ' 

nen Gebrauoh. so kann der Kanton die Durolifuhning der Prüfung kantonalen 
Berufsverhanden übertragen. 
3 Die Bemfsverh&nde stellen ein Reglement über die Organisation der Prüfung 
auf, das der Genehwgung des Departements oder des Kantons bedad. 
4 Wird die DurchKihrung der Lehrdbsehlussprufung einem Bemfsverhand Uber- 
tragen, so müssen das Departement und die Kantone in der Prüfungskommission 
angemeuen vertreten sein. Das Bundesamt und die Kantone sind berechugt, die 
Prüfung zu beaursichtigen. 
3 Bej der übertragung der Prnfung an einen Berufsverband durch den Kanton @lt 
Absatz 4 sinngemhs 

Art. 43 Fähigkeitszeugnis 
1 Wer die Lehtabschlussprufung bestanden und die Lehre vertrapgembss beendet 
hat, erhält das Fähigkeitszeugnis. das ihn berechtrgt, sich als gelernten Berufain- 
gehörigen zu bezeiehnon. Das Fähigkeitszeugnis wird von der kantonalen Be- 
horde ausgestellt. 
2 Ist ein Lehrling ohne sein Verschulden verhindert, an der Prüfung teilmnehmen, 
so kann ihm die kantonale Behörde das Fithigkeitszeugnis ausnahmsweise ohne 
Prüfung aushändigen, sofern er mindestens zwei Drittel der Lehrzeit bestanden. 
sich über senie Fahigkettm ausgewiesrn hat und voraussichtlich nicht innert Jah- 
resfrist dte PNfung ablegen kann. 

-'Bei teilweiser Befreiung vom beruflichen Unterricht (Mt. 19 Abs. 2 und Art 30 
Abs. 3) kann die kantonale Behörde den Lehrling von der Priifung in den entspre- 
chenden Fächern beftaen und ihm gleichwohl das Fähigkeitszeugnis aushändi- 
gen 

A r t  44 Wiederholung der Priifung 

1 Hat der Lehrling die Prüfung nicht bestanden, so kann er sie fruhestens nach 
einem halben Jahr wiederholen. Besteht er sie wiederum nicht, so wird er fruhe- 

, stens nach einem weiteren Jahr zur dritten und lernen Prüfung zugelassen. 

2 Bei Wiederholungen werden nur die Fächer gepruft, in denen der Prufling an 
der früheren PrWFung eine ungenügende Note erreichte 

Art. 45 GLeichsteUung ausliindischer Ausweise 
m Gleichwertige ausländische Ausweise k~nnen  vom Departement allgemein iuid 

vom Bundesamt im EinzelFall dem Fähigkeitszeug& der Lehrahschlussprüfung 

I gleichgestellt werden 

Drittes Kapitel: Handelsmittelsrhulen 

Art46 Zweck 
Die Handelsmittelschulen vermitteln in einem drei- oder vierjahrigen Lehrgang 
eine erweiterte Allgemeinbildung lind eine Facbhche Schulung. welche die Schüler 
auf eine berufliche Tatigkeit in einer kaufmänmshen Unternehmung, einem 
Dienstleistungsbetrieb oder einer Verwaltung vorbereiten. 

I 
Art. 47 Anerkennung der Abscblursprüfungen 

I Das Bundesamt kann auf Antrag eines Kantons die Abschlussprüfungen einer 
öffentlichen oder einer privaten gemeinnutzigen Handelsmittelschuleanerkennen 

I ZSchuler nicht anerkannter Haiidelsmittelschuleu werden zu besonderen von den 
Kantonen veranstalteten hüfungen zugekassen: diese müssen den Priifuiigsanfor- 
derungen an den anerkannten Handelsmittelschulen entsprechen. 
3Schulen. die anerkannte AWussprüfungen durchführen, oder Kantone, die 
Prüfungen nach Ahsiitz2 veranstallen mallen, erlassen ein Reglement. das der 
Genehmigung des Bundesamtes bedarf. 
4 Wer die Abschlussprüfung nach Absatz l oder 2 bestanden hat, erhalt ein 
Diplom Er darf sich als gelernter Bemfwdngehbnger bezeichnen Er wird zu den 
Berufsprüfungen und höheren Fachprüfungen sowie ni den einschliigigen hbheren 
Fachschulen zugela..sen 

Art. ils Lehrplan 
Das Bnncfesiimt erbsst einen Lehrplan fur Handelsmittelschulen und legt die 
Voraussetzungen für die Anerkennung der Ab~chlussprüfungen fest 
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Viertes Kapitel: Anlehre 

Art. 49 

1 Die Anlehre im Suine dieses Gesetzes vermittelt Jugendlichen, die vornehmlich 
praktisch begabt siiid, die notwendigen Fertigkeiten iind Kenntnisse zur Beherr- 
schung einfacher Fabrikations- oder Arbeitsprozesse Sie dauert mlndesteiis ein 
Jahr und soll zum Übertritt in einen andilrn Betneb gleicher Art befahigen 

2 Die Pürteiei~ haben einen Anlelirvertrag ahzuschliessen. Die Artikel 34G346a 
des Ohhgatronenrechts nnd die Artikel 9 und 19 sowie 20-26 dieses Gesetzes gellen 
sinngemass. 

3 Jugendliche in einer Anlehre mhssen den beruflichen Untefricht besuchen. der 
berufliche und allgemeinbildende Ficher umfasst. Die Kantone fiihren fdr sre be- 
sondere Klassen Die Artikel 30, 32 und 33 gelten sinngemass. 

4 Wer die Anlehre beendigt bat, erhiilt einen anitlicheii Auswcis Dieser euthiut 
Angaben über die Dauer der Anlehre, die Berufsbezeichnung und das Benifsfeld 
und bestatigt den Besuch des beruflichen Unterrichts. Der Ausweis wird vom 
Arbeitgebei und von der kantonalen Behorde unterzeichnet. 

5Der Bund fördert duich Beitrage iind andere Ma~snalimen die von Kantonen. 
beruflichen Schulen, Berufsverbanden oder andern Organisatioiien ueranstalteten 
Kurse. die der Einfdhrung von Angelernten in eine berufliche Titigkeit, ihrer 
Vorbereitung auf eine Berufslehre (2. B. Werkklassen, Vorlehren), der Verbesse- 
riing ihrer beriiflichen Mohi1iii.t oder der Erweiterung ihrer AUgemnnbildung 
dienen 

Vierter Titel: Benuliche Weiterbildung 

Art. M Grundsatz 

1 Die bemfliche Weiterbildung soll gelernten und abgelernten Personen helfen, 
ihre berufliche Grundausbildung der technischen und w~nschaftlichen Entwick- 
lung anzupassen oder zu erweitern imd illre Allgemeinbildung zu verbessern, 
damit sie ihre berufliche Mobilitdt steigern und anspruchsvollere Aufgahen uber- 
nehmen konnen 

2 Zu diesem Zweck Fordert der Bund durch Beitrage und andere Massnahmen die 
von Kantonen, beruflichen Schulen, Berufsverbsnden oder ündern Orgdnisatio- 
nen durchgefiiiuten Veranstaltungen. welche insbesondere die Weiterhtldung, 
Umachulung. Emfuhrung in berufliche Spezialgebiete oder die Vorbereitung ziim 
Besuch von Schulen nach den Artikeln 5&61 ziim Gegenstand haben. Er unter- 
stutzt ferner Einnchtungeii und Veranstaltuiigen. welche die Durchlässigkeit zwi- 
schen ein7elnen Bildungsiystemen erleichterii 

Bedsbildung 

3 Der Bund kann Institutronen, die auf andere Weise als durch schulische Lehr- 
' g&ge oder Prufungen nach den Artikeln 51-57 den bemflichen Aufstieg fördern, 

anerkennen und ihnen bestimmte Aufgaben überwagen. Die Verordnung regelt 
die Voraussetzungen 

Erstes Kapitel: Bedspriifungen und hi5here Fachprüfungen 

Art. 51 Aden der Prüfung 

1 Die Benifsverbande kamen vom Bund anerkannte Berufsprlifungen und höhere 
Fachpiufungen veranstalten. Für die einzelnen Berufe kamen entweder Berufs- 
prufungen oder hohere Facbprüfungen oder beide Prüfungen durchgeführt wer- 
den 

2Berufsverbande, welche solche Prüfungen veranstalten wollen, haben darüber 
ein Reglement aufzusteilen, das der Oenehmigung des Depadements bedarf. Die 
Verordnung regelt die Voraussetzungen. 

AiZ.52 Zweck 

1 Durch die Berufsprüfung soll fmtgesrelh werden, ob der Bewerber die erforder- 
lichen berutlichen Fahigkeiten und Kenntnisse besitzt, um die Stellung nnes Vor- 
gesetzten zu bekleiden oder eine berufliche FnnMion zu erfüllen, die wesentlich 
hohere Anforderungen stellt als die Bernfslehre 

Durch die hohere Fachprüfung soll festgesteilt werden. ob der Bewerber die er- 
forderlichen Fahigkeiten und Kenntnisse besitzt, um einen Betrieb selbstandig zu 
leiten oder in seinem Beruf häherea Anqpriichen zu genügen. 

Art 53 Zulassung 

1 Zur Berufsprtifung oder hbheren Fachpriüung wird zugelassen, wer in burger- 
lichen Ehren und Rechten steht, das Fähigkeitszeugnis der Lehrabschiwsprüfung 
für den betreffenden Beruf oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt und nach 
beendeter Lehm während der im Reglement vorgeschriebenen Zeit uu Beruf t&h& 
gewesen ist. 

2 Werden in einem Beruf sowohl Berufspiufungen als auch höhere Fachprfifuu- 
C gen durchgeführt, so wird der Bewerber zur hoheren Fachprüfung in der Regel 

'1 
nur ziigelassen, wenn er zuvor d k  Berufsprufung bestanden hat und seither min- 
destens zwei Jahre im Beruf tätig gewesen ist. 

3 Sofern die Verhältnisse es rechtfertigen, kann das Reglement abweichende Zu- 
lassmgsbedinguugen vorsehen. 

I Art. 54 Aufsicht des Bundes 

I Die Ber~faprütiungen und die hhheren Fachprdfungen stehen unter der Aufsicht 
der Bundes. 
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2 Die Prüfungen werden von Vertretern des Bundes uberwacht, die vom Bnndes- 
amt bezeichnet werden. 

Art. 55 Fachausweis und Diplom 
1 Wer die Bemfsprüfung bestanden hat, erhalt emen Fachausweis 
2 Wer die huhere Fdchp~fung bestanden hat. erhält ein Diplom 

3 Die Namen der Inhaber des Fachausweises oder des Diploms werden veroffeiit- 
licht und, nach Bemfen geordnet. in ein Register eingetragen, das jedermann zur 
Einsicht offensteht. 

Art. 56 Titel 

1 Der Inhaber des Fachausweises oder des Diploms ist berechtigt, den im Regle- 
ment festgesetzten Titel zu führen. 

2 Als Titel f i r  den Inhaber des Fachausweises kann die betreffende Bemfsbezeich- 
nung mit dem Zusatz «mit eidgenbssischem Fachausweisn verwendet werden. 

'Als Titel fiu den Inhaber des Diploms kann die betreffende Berufsbezeichnung 
mit dem Zusatz adiplomiert>r oder der Meistertitelin Verbindung mit der Bcufs- 
bezeichnung verwendet werden. 

*Das Verwenden von Titeln (Funktionsbezeiehnungen) innerhalb eines Betriebes 
nach Anordnung der Bemebaleitung bleibt vorbehalten. 

5 Gleichwertige auslaudische Ausweise können vom Departement allgemein und 
vom Bundesamt tm Emzelfall dem Fachausweis oder dem Diplom gleichgestellt 
werden. 

Art. 57 Wiederholung der Priifung 
1 Wer die Berufspnifung oder die höhere Fachprüfung nicht bestatiden hat, wird 
frühestens nach einem Jahr nochmals znr Pruhing zugelassen Wird auch die 
zweite Pnifung mcht bestanden, so wird der aewerber fruhestens nach Ablauf 
von drei fahren seit der ersten Prufung zu einer dritten und letzten Pnifung znge- 
lassen. 

2 Die zweite Prüfung bezieht sich nur auf die Fächer, in denen nicht mindestens 
die Note «gut» erzielt wurde. die drittedagegen auf alle FAcher der zweiten Pru- 
fung. 

Zweites Kapitel: Technikerschulen 

Art. 58 
I Der Bund fordert die Ausbildung an Technikerschulen. dte thre Absolventen be- 
iäh~gen, technische Aufgahen und Führungsfunktionen auf mittlerer Stufe 7.11 

ubemehmen 

Berufsbildung 

2Das Departement stellt Mindestanfordemngen auf für d ~ e  Zulassung, die Lehr- 
plane und die Prufungeu an Teohnikerschuien. 

3 Wer die Abschlussprüfung an einer vom Bund anerkannten Teclmikerschule he- 

i I standen hat. darf die Bezeichnung ~Techniker TS» offentlich fuhren 

Drittes Kapitel: Höhere Technische Lehranstalten (lngenieurschulen) 

Art. 59 
1 Der Bund fardert die Ausbildung ao Höheren Technischen Lehranstalten (luge- 
nieurschulen), welche den Studierenden theoretisches und praktisches Ingenieur- 
wissen verniittcln. das mathcmdiische. naturs~isrenrchdfilichc. ingenieu&issen- 
schaftlichc oder buuicchnisch architektunische und üIlecmciiihildendc Fächer 
umfdsst und sie darauf vorbereiten, ~rgehnisk  von Wissenschaft und Forschung 
in die mdustrielle Fertigung und Entwicklung zu ubertragen oder in anderen 
Cachgebieten selbständig anzuwenden. 
2Das Departement stellt Mindestanforderungen auf für die Zulassung, die Lehr- 
plane und die PNfungen an Höheren Technischen Lehriinstalten 
J Wer die Ahschlussprufung an einer vom Bund anerkannten Hpheren Techni- 
schen Lehranstalt bestauden hat. darf die Bezeichnung «Ingenieur HTL» offent- 
hch führen Fhr Ausbilduugsrichtungen, tn denen die Bezeichnung «Ingenieur 
HTLn nicht gebmuchlich ist, bestimmt das Depmiement den Titel 

Viertes Kapitel: Höhere Wirtschafts- wd Venvaltungsschulen 

Art. 60 
1 Der Bund Fordert die Ausbildung an Hoheren Wirtschafls- und Verwaltungs- 
schulen, die den Studierenden die wirtschaftsw~senschaftl~chen Grundkemtnisse 
und eine erweiterte Allgemeinbildung vermitteln und sie hefahigen, anspmchs- 
volle betnebsökonomische Aufgaben in Wirtschaft und Verwaltung zu übemeh- 
meu. 
1 Das Departenient stellt Mindestanforderungen auf fur die Zulassung. die Lehr- 
pläne und die Prufungeu an Hdheren Wirtschafts- und Verwaltungsschnlen. 
3 Wer die Abschlusspriifung an einer vom Bund anerkannten Hoheren Wrrt- 
schafts- und Verwaltungsschule bestanden hat, darf die Bezeichnung «Betriebs- 
okonom HWV» öffentlich fiihren. 

Fünftes Kapitel: Andere Höhere F a b b n l e n  h .... 
1 Der Bund fordert die Ausbildung an anderen Hoheren Fachschulen durch Bei- 
trige oder anderweitige Massnahmen. 



2 Das Departement kann fur diese Schulen Mindestdnfordemngen FUr dle Zulas- 
sung. die Lehrplane und die Prnfungen aufstellen und die Titel fur die Absolven- 
ten festlegen 

Fünfter Titel: Bemfsbildungsforschuag 

Art 62 

1 Der Bund fördert die Bernfsbildungsforschung Diese wird in Zusammenarbeit 
mit der Wirtschaft und den Institutionen der Berufsbildung betneben, sie SOU 
nlich wis\enjchinlichen Llethoden insbesondere grunds~tzliche Fragen der prak- 
tischen Ausbildunc und Weiicrbildune so\i'ic dei beruflichen Cntcrrichts klsrcn " 
und notwendige Anpassungen der Berufsbildung an die technische, wirtschaft- 
liche und gesellschaftliche Entwicklung frühzeiug erkennen und vorbereiten 

2Das Departement kann dem Schweizerischen Institut für Berufspadagogik oder 
anderen geeigneten Institutionen Forschungsauftrage übertragen: es kann an Un- 
tersuchungen und Forschungen über Berufsberatung und Bernfsbildung Beitrage 
gewahren. 

Sechster Titel: Bundesbeiträge 

Art. 63 Gmndsatz und dlgemeine Voraussetzungen 

1 Der Bund gewkhrt im Rahmen dieses Gesetzes und der bewilligten Kredite Bei- 
träge fur 

a. Einrichtungen und Veranstaltungen der Berufsberatung und der Berufsbil- 
dnng ; 

b Bauten, welche der Bemfsbildung, der Unterkunft von Lehrlingen, von 
Kursteilnehmem oder von Besuchern der Schulen nach den Artikeln 50 und 
58-61 oder dem obligatorischen Turn- und Sportuntemcht für Lehrltpge 
dienen. 

2 Bundesbeiträge werden nur für Einrichtungen und Veranstaltungen gewwt,  die 
keinen Erwerbsnveck verfolgen und allen Personen offenstehen. welche die Vor- 
aussetzuugen m bemg auf Älter und Vorbtlduag erfüllen. Die Einrichtung oder 
Veranstaltung muss einem Bedürfnis entsprechen und nveckinässig organisiert 
sein, sie müssen von s&chkundigen Personen betrieben und durchgeffihrt werden. 

3 Ein Bundesbeitrag wird in der Regel nur gewahrt. wenn der Kanton ebenfalls 
einen angemessenen B ~ i m g  leistet. 

4Die Verordnung regelt die weiteren Voraussetzungen für die Gewährung von 
Beitrkgen und die anrechenbaren Ausgaben. 

sDie Beilege an die Kantone werden nach der Gesetzgebung über den Finanz- 
ausgleieb abgestuft. 

Art 64 Höhe der Beitrage 

1 Der Bundesbeitrag betragt je nach der Finanzkrsft der Kantone 30 50 Prozent 
der Aufwendungen fiir 

a Einrichtungen und Veranstaltungen der Berufsberatung (AII.~), 
b Lehrwerkstatten und Schulen fiu Gestdltung (Art 7 Bst b), Berwfsschuleii 

L (Art 27) und Bernfsmittelschulen (Art. 29); 
C Kurse fiir Angelernte (Art. 49 Abs. 5); 
d Höhere Technische Lehranstalten (Ingcnieurschulen) (Art. 59) und Hohere 

Wirtschafts- und Venvaltungsschulen (Art. 60). 
?Der Bnndesbeitrag beträgt je weh  der Finanzkraft der Kantone 25-40 Prozent 
der Aufwendungen für 

a. Hmdelsmittelsehulen (eingeschlossen Verkehrsscbulei~) (Art 7 Bst C), 
b Einffihrnngsknrse (Art. 16), 
C Interkaptonale Fachkurse (Art. 34); 
d. Kurse für die Ausbildung und Fortbildung von Lehrern (Art.37 Abs I). 
e Lehrabschlussprüfungen (Art. 3M.4); 
f Veranstaltungen Fiir die Weiterbildung (Art 50); 
g. Technikerschulen (Art.58) und andere Hohere Fachschulen (Art.61): 
h. Untersuchungen und Forschungen auf dem Gebiet der Berufsbeiatung und 

der Berufsbtldung (Art 62 Abi 2); 
I Bauten (Art. 63 Abs. 1 Bsi. b). 

'Der Bundesbeitrag beträgt je nach Finanzkraft der Kantone 15 30 Prozent flir 
andere Ma~nahmen, die der Fördennng der Berufsbildung dienen, insbesondere 
filr .-- 

a Ruise fur die Ausbildung von Lehrmeistern (Art. I I), lnsiruktoren für die 
Einf&rungskurse (Art 16 Abs. 6) uid Priifnngsexperten, 

b Benif~prüfUngen und höhere Fachprnfungen (Art 51-57); 
C Fachzeitschrfften, die von Be~fsverbhnden oder Fachverbauden hmusge- 

geben werden und der Berufsberatung oder der Berufsbiddusg dienen; 
d. Lehrbuoher fur den Plüchtunterricht der Lehrlinge, die kleinen spraclilichen 

Minderherten angeboren. 
- %  

I Siebenter Titel: Vollzug des Gesetzes 

I Erstes Kapitel: Organisation und Aufgaben der Behörden 

L Art. 65 Kantone 

1 Soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt. obllegi der VoUzug den Kdntoiieii 
Diese sind Unter sich Zusammenarbeit verpflichtet. 
2 l>ie Kantone erlassen die Voll~ugsvcirschriften. soweit nicht dcr Iluiid ~ u a i i n d i ~  
ist, uiid bczeicbnen die zuständigen Behörden. Sie rorren fUr cinc wirk>ame Auf- 
sicht uber die LdxverWmisse und uber die bounichen Schulen sowie fnr eine 
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enge Zusammenarbeit zwischen den fur die Berufsbrldung. die Beriifsheratuiig, 
die Arbeitsvermittlung und den V o l h g  des ~rbeitsgeset&s zuständigen ~ e h ö r -  
den und zwischen den Behörden und den beteiligten Verbänden. 

3 Die Kantone erstatten dem Bundesamt periodisch Bericht iiber den Vollzug. 

Art.66 Bund 

1 Der Bund vollzieht die ihm vorbehaltenen Massnahmen und ubt die Oberaiif- 
sicht uber den Vollzug aus Soweit diese Aufgaben nicht dem Bundesrat oder dem 
Departement vorbehalten sind. obliegen sie dem Bundesamt. 

Der Bundesrat erlhsst nach Anhoreu der Kantone und Verbande die Vollzugs- 
vorschriften Die Kantone, Berufsverbande und Fachverbande der Berufsbildung 
werden auch angehort. bevor Ausbildungs- und Priifungsreglemente und Lehr- 
plane erlassen oder andere Massnahmen von allgemeiner Tragweite getroffen 
werden. 

5Der Bundesrat bestellt eine eidgenossische Berufsbildungskommiss~ welche 
zuhanden der Behdrden des Bundes pnindsatzliche Fragen der Gesetzgebung und 
des Vollzngs begutachtet Sie ist befugt. von sich aus Antrage zu stellen. 

Zweites Kapitel: Vemaltungsrechtspflege 

Art. 67 Verfugungen 

1 Verfugungen und Beschwerdeentscheide sind schriftlich zu eroffnen. 

'Verfi~gungen, die ein Begehren abweisen. und Beschwerdeentscheide sind aus- 
serdem ni begrunden und mit einer Rechtsmittelbelehtung zu versehen. welche 
die Beschwerdebehdrde und die Beschwerdefrist nenn: 

Art. 68 Beschwerdebehorden 

Beschwerdebehorden sind: 
a. das Bundesamt fur Verfügungen uber 
- die Zulassring zu Berufsprufungen und hoheren Fachpnifungen sowte zu 

den vom Bund veranstalteten Studiengangen und Kursen für die Aiisbil- 
dung von Lehrern und ~erufsberatern 

- 

die Verwweerunr des Fachausweises. des Dioloms oder des Ausweises für - 
Studieng2nce und Kurse für die ksbi lduik  von Lehrern und Berufs- - - . 
beratern: 

b. eine vom Kanton bezeichnete kantonale Behorde fur VerFügungen kantona- 
ler Behorden, 

C das Departement fur Verfügungen und Beschwerdeentscheide des Buudea- 
alntes: 

d. der Bundesrat fur Beschwerdeentscheide des Departements und kantonale 
Beschwerdeentscheide, die nach Artikel 97ff des Bundesgesetzes uber dte 

Organisatiou der Bundesrechtspflege nicht dir Verwalkungsgertchtshe- 
schrterde an das Bundesgericht unterliegen, jedoch nicht f m  die Beschwerde- 
entscheide uber das Ergebnis von Prüfungen; 

e das Bundesgencbt für andere Beschwerdeentscheide des Departements und 
kantonale Besihwerdeentscheiae, jedoch nicht %T solche über die Zulassung 
zu Prüfungen und zu Kursen: diese sind endgültig. 

Art. 69 Beschwerdevdahren 

Das Beschwerdevecfahren vor Bundesgericht bestimmt sich nnch den Arnkeln 
103ff. des Bundesgesetzes uber die Organisation der Bundesrahtspflege, vor an- 
deren Beschwerdebehorden des Bundes nach den Artikeln Mff. ddes Bundesge- 
zetzes uber das Verwaltungsverfahren und vor kantonalen Beschwerdehehöfden 
nachdem kantonalen Recht 

A haber ist nur strafbar, wenner von der straibaren Handlung Kenntnib hatte und 
I es unterliess. sie zu verhindern. oder wenn er nicht alle Sorefalt aneewendet hat. 

I Drittes Kapitel: Strafbestimmungen 
A r t  70 Verantwortung des Lehrmeisters 

1 Mit Busse wird bestraft. wer als Lehrmeister 
a. Lehrlinge in elnem dein Gesetz unterstellten Beruf ausbildet oder ausbilden 

lässt, obschon ihm dies untersagt wurde (Art. 10 Ahs. 4); 
b. es unterlässt, den Lehrrertrag oder deii Anlehrrertrag abznschliessen, ihn 

nicht oder verspatet einreicht oder als Inhaber der elterlichen Gewalt das 
Lehr- oder Aniehwerhiiltnis nicht oder zu spät anzeigt; 

C. seine Pnrchten gegeniiber dem Lehrling verletzt. 

Ber leichten1 Verschulden kann statt der Busse eine Verwarnung ausgesprochen 
werden Wenn der Lehrmeister die Pflichten gegenuher dem Lehrliog schwer ver- 

I IeM. kann auf Haft erkannt werden. 

'Macht sich der init der Ausbildung beauftragte Vertreter des &triebsihabers 
emer strafbaren Handlung schuldig, so ist der Vertreter strafbar; der Betnehsin- 

um die Einboltung der Vorschriften durch den Vertreter bewirLn. 
Wird eine strafbare Handlung im Betrieb einer juristischen Person oder einer 

Kollektiv- ader fCommanditgeseilschaft begangen, so sind die~enigen Personen 
strafbar, die Iiir sie gehandelt haben oder hatten handeln sollen 

A r t  71 Verantwortuiig des Lehrlings 
I Mit Biisse wird bestraft, wer als Lehrling 

, I .  dem obligatorischen Unterricht trotz Verwarnung duicb die Schule unent- 
scliul&gt Fernbleibt oder den Untenicht wiederholt vorsatzlich start, 
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b. einem Einführungskurs irotz Verwarnung durch die KursJeitung unentschul- 
digt Fernbleibt o.der denselben wiederholt vorsätzlich stört; 

r. ohne triftigen Grund zur Zwischenprüfung (Art. 24) oder m r  Lehrabschluss- 
prufung (Art. 40 Abs. 1) nicht antritt. 

3 Bei leichtem Verschulden kann statt der Busse eine Verwarnung ausgesprochen 
werden. Die Disziplinarbefugnisse der Schulbehörden, der Fachkommissionen für 
die Einführungskurse und der Prüfungskommissionen bleiben vorbehalten. 

3 Diese Bestimmungen gelten sinngmäss auch für die Anlehre. 

Art. 72 Titelanmassung 

Mit Haft oder Busse wud bestraft, 
a. wer sich als gelernten Berufsangehorigen ausgibl ohne das FAhigkeitsrcug- 

NS erworben zu haben: 
b wer ohne Bestehen der erforderlichen Prufung einen geschutzten Titel fuhrt 

oder einen Titel verwendet, der den Emdmckerweckt, er hdbe die betreffende 
Berufsprufung oder hohere Fachpnifung abgelegt, 

C wer sich einen Titel nach den Artikeln 58-61 beilegt, ohne die betreffende 
Abschlusspnifung besvdnden zu haben 

Art. 73 Fahrlässigkeit. Strafverfolgung 

1 Widerhiindlungen nach den Artikeln 70-72 sind auch strafbdr, wenn sie fahrlas- 
sig begangen werden. 

2 Die Strarverfolgung obliegt den Kantonen. 

Achter Titel: Schlussbestimmungen 

Art. 74 Änderung bisherigen Rechts 

Das Bundesgesetz vom 19.Marz 1965 uber die Gewahrung von Britr&gen an die 
Aufwendungen der Kantone fur Stipendien wird wie folgt geändert. 

Arr 4 Ab& I B52 Ir 

1 Beitrage werden an die kantonalem Stipendiwdufwe~ldungen gewahrt, die im 
Hinblick auf den Besuch folgender Lchrdnstalteii oder Institutionen erfolgen. 

h Emrtchtungen und Veranstaltungen der Berufsbildung ui Industrie, Ge- 
werbe. Handel und Hdusdfenst (vgl. Art 34'*' Abs I Bst g BV). 

Art.75 Aufhebung bibherigen Rechts 

Mit dem lnkrafttreten dieses Gesetzes wird das Bundesgesetz vom 20. Sepieinber 
1963 uber die Berufsbildung aufgehoben 

1 Art. 76 A~sbildungskurse für Lehrmeister 
I War schon vor lnkrafttreten des Gesetzes mindestens nuei Lehrlinge mit Erfoh 

ausgebildet hat und hiefijr weiierhin Gewähr btetet. ist nicht verpflichtet. einen 
Ausbildungskurs fiir Lehrmeister (Art. I l )  zu besuchen 

Art. 77 Hauswirtschaftliche Ausbildung 

1 Die hauswirtscbafthche Ausbildung wird in emer besonderen Verordnung gere- 
gelt. 
2 Die Lehre in hanswrrtschnftlieben B e ~ f e n  dauert mindestens ein Jahr. Der Bun- 
desrat kann. soweit erforderlich, weitere Aiisnahinen von diesem Gesetz vorse- 
hen 

Art. 78 Referendum nnd Inkmfttreten 

I Dimes Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 

2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafnreten 
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